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Reste von Silvesterknallern am 
1. Januar 2018 bitte beräumen

Liebe Reichenbacherinnen, liebe Reichenbacher, 
denken Sie bitte daran, dass Sie am 1. Januar 
2018 nicht nur das neue Jahr begrüßen, sondern 
auch die Reste der Silvesterknaller von Fußwegen, 
Plätzen, Straßen sowie aus Schnittgerinnen 
entfernen.

Stadtverwaltung Reichenbach, Abteilung 
Ordnungswesen

IHK Regionalkammer Plauen:

Kostenfreie Sprechtage
Die IHK Regionalkammer Plauen bietet 
Unternehmern und Gründungsinteressenten 
regelmäßig kostenfreie Sprechtage an. Eine 
Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Sprechtag Unternehmensnachfolge
Beratung zur Vorbereitung der Unternehmensnachfolge 
und Begleitung im Nachfolgeprozess
Freitag, 05. Januar 2018-Uhrzeit nach Vereinbarung
Information: Doreen Wolf, Tel. 03741 214-3210

Sprechtag Bürgschaftsbank Sachsen/
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Sachsen: Beratung zur Finanzierungsabsicherung
Dienstag, 09. Januar - Uhrzeit nach Vereinbarung
Information: Doreen Wolf, Tel. 03741 214-3210

Workshops
Workshop „Aktiv Verkauf“
Dienstag, 16.01.2018 | 08:30 – 12:30 Uhr | IHK 
Regionalkammer Plauen
Information: Yvonne Dölz, Tel. 03741 214-3301

Workshop „Kommunikation“
Dienstag, 16.01.2018 | 14:00 – 17:00 Uhr | IHK 
Regionalkammer Plauen
Information: Yvonne Dölz, Tel. 03741 214-3301

Digitalisierung im Handel-Chancen und Herausforderungen
Donnerstag, 18.01.2018 | 18:30 – 20:30 Uhr | 
IHK Regionalkammer Plauen
Online-Aktivitäten rechtssicher gestalten 
Information: Florian Schinnerling, Tel. 03741 214-3310

Wirtschaft Aktuell
Brückentage zwischen 

Weihnachten und Neujahr
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 27., 28. 
und 29. Dezember, haben die Stadtverwaltung, 
das Bürgerbüro, die Jürgen-Fuchs-Bibliothek 
sowie die städtischen Kindertagesstätten und 
Jugendeinrichtungen geschlossen.
Bürgerbüro und Jürgen-Fuchs-Bibliothek haben  
darüber hinaus auch am Samstag, 30. Dezember, 
geschlossen.

Ausnahmen

Das Standesamt hat am Donnerstag, 28. 
Dezember, in der Zeit von 09:00 bis 12:00 
Uhr nur für Sterbefallbeurkundungen geöffnet. 
Die Friedhofsverwaltung arbeitet mit einer 
Notfallbesetzung.
Das Neuberin-Museum hat an den Feiertagen 
geschlossen, jedoch zwischen Weihnachten und 
Neujahr geöffnet. Die Weihnachtsausstellung 
kann also besichtigt werden.
Bei der Festlegung der Abgabefristen für 
entliehene Medieneinheiten aus der Bibliothek 
wurden die Schließtage berücksichtigt.

Müllmarkenverkauf für 2018 
im Bürgerbüro gestartet

Seit 11. Dezember können im Bürgerbüro der 
Stadt Reichenbach, Markt 7, Müllmarken für das 
kommende Jahr 2018 erworben werden. 
Die Preise sind gegenüber 2017 unverändert 
geblieben:
80 Liter Banderole dunkelblau 4,50 Euro 
120 Liter Banderole hellrot 6,00 Euro 
240 Liter Banderole hellgrau  11,00 Euro 
80 Liter Restabfallsack grün  4,50 Euro 

Müllmarkentausch ab 2. Januar 2018 

Wer sich Ende des Jahres 2017 mit zu vielen 
Müllmarken eingedeckt hat, kann 2018 dafür 
seine Müllbehälter nicht mehr leeren lassen. 
Das dafür ausgegebene Geld ist nicht verloren. 
Bürgerinnen und Bürger können ab dem 2. 
Januar 2018 unbeschädigte 2017er Marken 
gegen Müllmarken des Jahres 2018 in gleicher 
Gefäßgröße tauschen. 
Der Umtausch ist nur im Bürgerbüro der Stadt 
Reichenbach, Markt 7, und nur bis zum 31. 
Januar 2018 möglich.
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„Weihnachten ist eine Einladung, 
sich wieder einzulassen auf die kostbaren Momente, 

die das Leben schöner machen.“

Liebe Reichenbacherinnen, liebe Reichenbacher,

mit dieser letzten Ausgabe des Reichenbacher Anzeigers in diesem Jahr steht 
Weihnachten vor der Tür und Sie alle freuen sich jetzt wohl auf die ruhige Zeit 
zwischen den Jahren und die Feier im Familien- oder Freundeskreis. 
Am Heiligen Abend haben wir Zeit für uns, wir haben Zeit für die wahren Werte 
des Lebens. Wir können in aller Ruhe mit unseren Nächsten feiern. Wir können das 
vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo wir stehen, in unserem 
privaten und im gesellschaftlichen Leben. 
Dabei wird es Positives und Negatives geben. Das gilt für die Politik, das öffentliche 

Leben und das wird auch für Sie gelten, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie Ihre persönliche Summe des vergangenen Jahres 
ziehen oder sich die Ereignisse der letzten Monate nochmals vor Augen führen.
Auch 2017 haben wir gemeinsam vieles geschafft, um unseren Wirtschaftsstandort und die Lebensqualität in Reichenbach zu verbessern. 
Dazu zählen beispielsweise die Vergabe von Fördermitteln für kleine Unternehmen oder die Aufstellung und Ausbildung einer Ordnungs-
gruppe zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt. Wir haben Stadt- und Ortsteiljubiläen gefeiert und verschiedene Baumaßnahmen aus-
geführt oder begleitet. 
Bei einigen großen Projekten sind wir entschieden vorangekommen, werden aber auch im neuen Jahr noch viel zu tun haben. So werden uns 
die Etablierung eines Kompetenzzentrums für natürliche Kältemittel, die Neugestaltung des Solbrigplatzes, die Verbesserung der ärztlichen 
Versorgung, die Verkehrsführung in der Innenstadt oder der Ankauf des ehemaligen Bahnbetriebswerks noch weiter beschäftigen. Mir war 
es ein persönliches Anliegen Ihnen eine Plattform zu geben, sich an der Entwicklung in Reichenbach zu beteiligen. Daher haben wir Bür-
gerworkshops durchgeführt und Ideen zur Stadtentwicklung gesammelt, die uns für unser künftiges Handeln als Leitlinien dienen werden.
Unsere Erfolge beruhen auf Ihren Stärken, auf den Stärken der Menschen, die hier wohnen und arbeiten. Sie beruhen auf ihrer Initiative 
und Kreativität, ihrer Tatkraft und ihrem Engagement. Es ist wichtig, dass wir alle die Probleme gemeinsam angehen und dass sich viele 
Einzelne und viele Unternehmen für Reichenbach verantwortlich fühlen. 
Besonders danke ich allen ehrenamtlich Engagierten, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen und Vereinen für unsere Gesellschaft einsetzen.
Ich danke dem Stadtrat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit in den 
zurückliegenden Monaten. Es hat sich einiges bewegt, nicht alles davon ist mit bloßem Auge erkennbar.
Und ich danke besonders auch den Menschen, die während der Feiertage ihren Familien und Freunden fehlen, weil sie sich für das Ge-
meinwohl engagieren.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich ein besinnliches, harmonisches und gesegnetes Weihnachtsfest und für 2018 Gesundheit, Erfolg und 
persönliches Wohlergehen.

Ihr

Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister

Foto: C. Steps
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Streiflichter

Die jährlich mit Spannung erwartete Aktion 
des Schmückens begann mit dem Aufstellen 
des Weihnachtsbaumes auf dem Mylauer 
Marktplatz. Am 28. November wurden 
die Bäume in Reichenbach aufgestellt. 
Mitarbeiter des Bereiches Öffentliche 
Einrichtungen fällten die ca. 12 Meter 
hohe Silberfichte für den Rathausvorplatz 
zuvor in der Julius-Mosen-Straße. Der 
Weihnachtsbaum auf dem Postplatz, eine 
ebenfalls ca. 12 Meter hohe Nordmanntanne, 
stammt aus Kahmer.
Für die Beleuchtung der Bäume sorgen die 
Mitarbeiter der RAD. Die Bauhof-Mitarbeiter 
schmückten beide Bäume weihnachtlich.
Mit dem Aufstellen der Pyramide vor dem 
Rathaus wurde der Weihnachtsschmuck 
im Stadtgebiet vollendet, sodass zum 
ersten Advent die Stadt in festlichem Glanz 
erstrahlen konnte.
Viele Betrachter, Bürgerinnen und 
Bürger sowie Gäste der Stadt fanden 
den Weihnachtsschmuck in diesem Jahr 
besonders gelungen. Bis in der Nacht 
zum 1. Advent jemand die ca. 36 Meter 
lange Lichterkette am Geländer des 
Rathauseinganges „gebraucht“ hat. Die 
Lichterkette war verschwunden und auch 
der Weihnachtsbaum am Rathausvorplatz 
leuchtete nicht mehr. Vom Rathaus wurde bei 
der Polizei Anzeige erstattet. Die Kette wurde 
ersetzt.

Weihnachtliches Reichenbach

Fotos (2): H. Keßler

Winterausgabe des „Vischelant“ vorgestellt
Der Verkehrsverbund Vogtland 
hat am 30. November seine 
neueste Ausgabe des Magazins des 
Verkehrsverbundes „Vischelant“ im 
Neuberinhaus vorgestellt.
Um Reichenbach und das 
Neuberinhaus als Spielstätte der 
Vogtland Philharmonie Greiz/
Reichenbach, die in diesem Jahr 
ihr 25-jähriges Bestehen feiert, 
dreht sich vieles in der 10. Ausgabe 
des „Vischelant“. Gesprächspartner 
waren Generalmusikdirektor Stefan 
Fraas, Intendant der Vogtland 
Philharmonie, Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger und Thorsten Müller, 
Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland (Foto v.l.n.r.).   
Neben dem Inhalt der Winterausgabe des „Vischelant“ waren weitere Themen der öffentliche 
Nahverkehr per Bus und Bahn, das „Vreizeitnetz“, die Regionalbahnlinien sowie der 
Reichenbacher Stadtverkehr. Interessant waren die Zahlen, die Thorsten Müller nannte, u.a.: 
Rei chen bach ver fügt über 80 Bus hal te stel len. 13 Re gio nal bus li ni en und drei Stadt bus li ni en. 
Am Bahnhof Reichenbach kommen täglich knapp 1.000 Reisende an oder fahren ab. Oder: An 
den Haltestellen in Reichenbachs Stadtzentrum am Postplatz und Roßplatz steigen pro Jahr ca. 
174.000 Menschen in die Busse ein und aus. 

Weihnachtskaffeetrinken mit Ordnungshütern und Helfern 
Oberbürgermeister Raphael 
Kürzinger hat am 7. Dezember 2017 
Ordnungshüter und Helfer zum 
traditionellen Weihnachtskaffeetrinken 
ins Reichenbacher Rathaus eingeladen.
Dieses Zusammentreffen wird immer 
gern zu einem Austausch zwischen 
Stadtspitze, Ordnungshütern und den 
Einsatzkräften genutzt.
Im Rathaus zusammengekommen 
waren Vertreter des Reichenbacher 
Polizeistandorts, Mitarbeiter des 
Gemeindlichen Vollzugdienstes,  die  
Bürgerpolizisten und Mitglieder der Sächsischen Sicherheitswacht sowie Vertreter des Technischen 
Hilfswerkes. Eine Einladung zum Weihnachtskaffee haben auch der Kreisbrandmeister Gerd Pürzel, der 
Inspektionsbereichsleiter der Feuerwehr, Hans-Rudolf Spitzner, sowie Stadtwehrleiter Thomas Weck 
erhalten. Die Runde ergänzen die Mitglieder der Schiedsstelle sowie des Rettungsdienstes des DRK.
Alle Gäste berichteten von ihrer Arbeit im Laufe des letzten Jahres und erläuterten ihre Vorhaben. 
Einige Zahlen: Die Kameraden leisteten 180 Einsätze (2016 waren es 168 Einsätze) darunter waren 
Einsätze bei Groß-, Mittel- und Kleinbränden, aber auch Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen. 2017 
wurde der erste Teil einer neuen Atemschutzausstattung erworben. 2018 wird das fortgesetzt. 
Außerdem wird die Beschaffung einer neuen Drehleiter angearbeitet, die für 2019 eingeplant ist. 
Neu für die Stadt Reichenbach war in diesem Jahr der Aufbau einer Gruppe des Gemeindlichen 
Vollzugsdienstes, bestehend aus den drei bisherigen Mitarbeitern der Abt. Ordnungswesen, verstärkt 
durch sechs Beschäftigte in einem Teilzeitarbeitsverhältnis. Die Ausbildung und der Einsatz dieser 
flexiblen Einsatzgruppe des Gemeindlichen Vollzugsdienstes wurde und wird in Zusammenwirken 
mit dem PR Auerbach organisiert. Die Mitglieder dieser Ordnungsgruppe erhielten bisher vier Tage 
theoretische Ausbildungen zu je acht Stunden, wurden im Umgang mit Ausrüstung geschult und 
absolvierten einen zweitägigen Selbstverteidigungskurs. Die Ausbildung wird weitergeführt. 
Pro Woche werden vier bis fünf Streifengänge mit je zwei Einsatzkräften zu je drei Stunden 
absolviert. Das sind bisher insgesamt ca. 280 Stunden Streife, wobei die Absicherung von Festen 
inbegriffen ist.

Fotos (2): H. Keßler
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Der Oberbürgermeister gratuliert den Jubilaren, 
die  im Zeitraum vom 02. bis zum 15. Dezember

ihren 70., 75., 80., 85., 90., 95. 
und  jeden weiteren Geburtstag begangen haben

02.12. Herrn Wolfgang Spindler
   zum  75.
03.12. Herrn Hans Kießling zum  85.
 Frau Edith Schwabe zum  88.
05.12. Frau Ingeburg Schneider
   zum  85.
 Frau Inge Urbas zum  85.
06.12. Frau Ursula Baron zum  85.
 Herrn Ralf Kaiser zum  75.
 Herrn Lothar Merkel zum  80.
 Herrn Erich Friedrich zum  75.
 Frau Roswitha Tenzler
   zum  75.
07.12. Frau Heidi Wilma Auerswald
   zum  75.
 Herrn Güner Kempe zum  75.
09.12. Frau Ria Vick zum  80.
10.12. Herrn Rainer Demmrich
   zum  80.
11.12. Herrn Wolf Hertel zum  75.
12.12. Herrn Lothar Schwarzer
   zum  80.
13.12. Herrn Ulrich Kriegelsteiner
   zum  70.
 Frau Heidemarie Schöpe
   zum  70.
 Herrn Eberhard Schubert
   zum  75.
14.12. Frau Ilona Kollar zum  70.
 Frau Irena Moczia zum  75.
 Herrn Lothar Wolf zum  70.
15.12. Frau Rosemarie Bundoks
   zum  75.
 Frau Margitta Grande 
   zum  75.

15.12. Herrn Werner Mattheuer
   zum  75.

Herzlichen Glückwunsch!

Impressum:
Herausgeber: Reichenbacher Media Agentur
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 Montag, 15.01.2018 
Erscheinung: 
 Freitag, 26.01.2018

Ladesäulen in Betrieb genommen

Am 07. Dezember nahmen Oberbürgermeister 
Raphael Kürzinger und Stadtwerke-
Geschäftsführer Lars Lange gemeinsam mit Thilo 
H. Blei, Geschäftsführer der Fast-Food-Filiale, die 
Ladesäule an der Rosa-Luxemburg-Straße offiziell 
in Betrieb.
Neben den installierten Lademöglichkeiten am 
Roßplatz 13 und im Parkhaus Marienstraße, 
kamen nun zwei weitere hinzu: Direkt vor dem 
Rathaus und bei McDonalds an der Rosa-
Luxemburg-Straße. Die neue Lademöglichkeit 
wurde gleich von der Fahrerin eines 
Elektrofahrzeuges genutzt (Foto). 
Gleichzeitig stellten Stadt und Stadtwerke die per 
Leasing neu erworbenen E-Fahrzeuge „BMW i3“ 
vor. Um die Elektromobilität weiter mit Leben zu 
füllen, schlossen die Stadtwerke Leasingverträge 
für zwei Elektrofahrzeuge ab. OB Raphael 
Kürzinger erläuterte dazu: „Wir möchten die 
Elektromobilität fördern und ganz im Sinne des 
European Energy Awards die Öffentlichkeit für 
das Thema sensibilisieren. Fotos (2): H. Keßler W
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! Burgweihnacht

Zum 1. Adventswochenende startete Mylau mit 
der Burgweihnacht in die Vorweihnachtszeit. 
Zahlreich waren die Besucher auf die Burg 
Mylau gekommen. Schon 18:00 Uhr begann 
im Rahmen der Calliope-Kammermusikreihe 
im Ratssaal der Chor des Clara-Wieck-
Gymnasiums Zwickau ein Adventskonzert mit 
Weihnachtsliedern. 
Offiziell wurde dann der Weihnachtsmarkt 
gegen 19:00 Uhr durch den OB Raphael 
Kürzinger und Ortsvorsteher Lutz Quellmalz 
eröffnet. Musikalisch umrahmt und gestaltet 
vom Musikverein Mylau/Reichenbach 
e.V. (Foto) sowie durch die Netzschkauer 
Musikanten ging der erste Abend stimmungsvoll 
zu Ende.  Am Samstag und Sonntag herrschte 
dann ausgelassenes und zeitweise sehr 
gedrängtes Marktleben. Nicht nur auf dem 
Burghof sondern auch im Barocksaal und den 
angrenzenden Räumen präsentierten Händler 
eine Vielzahl von tollen Angeboten bis hin zum 
Burgcafé – diesmal stimmungsvoll im Metzsch-
Zimmer. Fotos (3): futurum

Demnächst

Weihnachtsmarkt vom 21. bis 23. Dezember - Verkehrsrechtliches
Wegen den Auf- und Abbauarbeiten des Weihnachtsmarktes ist der Postplatz von Montag, 
18. Dezember, bis Sonntag, 24. Dezember, gesperrt.
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Die Trinitatisgasse wird als Sackgasse ausgewiesen. Der untere Zugang zum Hinterhof der ehemaligen 
Post (Trinitatispark) ist ab 19. Dezember nicht mehr möglich. 
Der Postplatz ist ab 24. Dezember, 12:00 Uhr, wieder befahrbar.
Zwickauer Straße (Fußgängerzone)
Die Zwickauer Straße und die Zenkergasse sind ab Donnerstag, 21. Dezember, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 
24. Dezember, 08:00 Uhr, gesperrt.
Bereits ab Mittwoch, 20. Dezember, kann es im unteren Bereich der Zwickauer Straße zu 
Einschränkungen kommen.

Parkmöglichkeiten während des Weihnachts-
marktes gibt es auf dem Marktplatz und im 
Parkhaus, Park des Friedens.

Buslinienführung
Aufgrund des Weihnachtsmarktes am 4. 
Adventswochenende gibt es im Zeitraum vom 
21. Dezember, 08:00 Uhr, bis zum 23. Dezember, 
Einschränkungen im Buslinienverkehr. 
Im genannten Zeitraum werden die Haltestellen 
„Reichenbach, Postplatz“ zur Haltestelle 
„Reichenbach, Roßplatz“ verlegt sowie die 
Haltestelle „Reichenbach, Stadt Dresden“ zur 
Friedensschule (Haltestelle Rathenaustraße) verlegt. 

Aus dem Stadtrat
Stadtratssitzung am 04. Dezember
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Wochenmarkt
Der letzte Wochenmarkt findet in diesem Jahr am 
Mittwoch, 20. Dezember, auf dem Markt statt. 
Im neuen Jahr startet der Wochenmarkt wieder 
am 10. Januar.

Den Blumenstrauß des Monats übergab OB 
Raphael Küringer an Dr. Sabine Scurt und 
Thomas Herrmann, beide Lehrer am Goethe-
Gymnasium.
Seit vielen Jahren leiten die beiden am 
Gymnasium den Kleinen Chor, den Großen 
Chor und dazu den Chor der Abiturienten. Mit 
diesen Chören erarbeiten sie in zahlreichen 
Probestunden anspruchsvolle Programme, die 
innerhalb und außerhalb der Schule aufgeführt 
werden. Beide Lehrer tragen mit ihrem 
Engagement zur Bereicherung des Reichenbacher 
Kulturlebens bei. Foto: H. Keßler

Lars Lange, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Reichenbach/Vogtland GmbH, sprach über das 
Unternehmen und seine 25jährige Entwicklung. 
Die Stadtwerke wurden 1992 gegründet. 
Anhand einer Power-Point-Präsentation 
zeigte er Höhepunkte aus dem Jubiläumsjahr. 
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Außerdem informierte er über die aktuellen Zahlen 
der Gesellschaft. Während seinen Ausführungen 
betonte der Geschäftsführer, dass die Stadtwerke 
Reichenbach für eine überdurchschnittlich sichere 
Energieversorgung in der Region sorgen und dass 
bereits im sechsten Jahr die Strompreise stabil sind. 
 Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des 
Kommunalrechts vom 28.11.2013 wurde die 
Sächsische Gemeindeordnung bezüglich der 
Regelungen für Unternehmen und Beteiligung der 
Gemeinden strukturell und inhaltlich geändert. In 
den Gesellschaftsvertrag kommunaler Unternehmen 
müssen entsprechende Regelungen aufgenommen 
werden. Aus diesem Grund beschlossen die Stadträte 
die Neufassung der Gesellschaftsverträge der 
Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach mbH (WOBA) 
sowie der Reichenbacher Wohnungs-, Immobilien und 
Service GmbH (ReWIS). 
Einstimmig beschloss der Stadtrat den 
Wirtschaftsplan 2018, bestehend aus Erfolgsplan, 
Vermögensplan, Stellenplan und Finanzplan für 
die Jahre 2018 – 2022 des Eigenbetriebes 
Kommunales Bestattungswesen. Ebenfalls 
einstimmig beschlossen die Stadträte die 1. 
Änderung zur Betriebssatzung des Eigenbetriebes 
Kommunales Bestattungswesen Reichenbach. Die 
Betriebssatzung wird bekannt gemacht.
Danach beschlossen die Stadträte den Ankauf bzw. 
die Übertragung von Flurstücken. 
Einstimmig vergaben die Stadträte die Bauleistungen 
für die Hochwassermaßnahme „Offenlegung 
des Raumbaches mit Instandsetzung von 
Bachmauern  sowie Rad-/Gehwegbrücke zur 
Mittelgasse“ an die Firma Phönix Bau GmbH Aue 
als wirtschaftlichsten Bieter zu einem vorläufigen 
Gesamtpreis von 578.882,71 Euro.
Im Rahmen einer Informationsvorlage wurden die 
Ideen zur Stadtentwicklung, die seit Mitte 2016 
am Runden Tisch Innenstadt und im Frühjahr 2017 
in Bürgerworkshops zusammengetragen worden 
waren, vorgestellt. Nach der Präsentation des 
Leitbildes „Offen, bunt, vielfältig“ am 30. März fanden 
fünf Bürgerworkshops statt. Themen waren Verkehr, 
(Innen-)Stadtgestaltung, Einzelhandel/Gastronomie, 
Wohnen/Familienfreundlichkeit und Kultur/Tourismus. 
In diese fünf Themengebiete ist auch die 
Zusammenfassung gegliedert, die rund 100 
Einzelmaßnahmen in sich vereint. 
In der abschließenden Sitzung des Runden Tisches am 
17. Oktober wurden die mit Priorität zu behandelnden 
Maßnahmen festgelegt. Die Ergebnisse dieses offenen 
Prozesses werden in die künftige konzeptionelle 
Arbeit der Stadtverwaltung, insbesondere der 
Stadtentwicklung, einfließen. 
In die Maßnahmenliste wurden nicht nur Aufgaben 
für die öffentliche Hand aufgenommen, sondern auch 
private Initiativen einbezogen.   
Die Übersicht steht auf der Homepage www.
reichenbach-vogtland.de / Stadt und Bürger /  Ideen 
zur Stadtentwicklung. Hinweise und Anregungen 
können an die E-Mail-Adresse: stadt@reichenbach-
vogtland.de gerichtet werden.

Amtliches

Stadtrat:
05. Februar, 05. März, 09. April, 07. Mai, 04. Juni

Verwaltungsausschuss:
30. Januar, 26. Februar, 26. März, 23. April, 28. Mai, 25. Juni

Technischer Ausschuss:
22. Januar, 19. Februar, 19. März, 16. April, 14. Mai, 18. Juni

Hinweis: Die Tagesordnung für die jeweilige Sitzung wird sieben Tage vor dem Termin der Sitzung 
auf der Internetseite der Stadt Reichenbach, unter www.reichenbach-vogtland.de/ Amtliche 
Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach veröffentlicht.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner 
Gremien sowie zu Ortschaftsratssitzungen herzlich eingeladen. Informationen zu allen Sitzungen: 
unter www.reichenbach-vogtland.de/ Stadt & Bürger/ Stadtpolitik/ Ratsinformationssystem

Sitzungsplan Städtische Gremien - I. Halbjahr 2018

Redaktionsschlüsse und Erscheinungstermine „Reichenbacher Anzeiger“ 2018
Öffentliche Bekanntmachungen, ortsübliche Bekanntmachungen und ortsübliche Bekanntgaben (amtliche 
Veröffentlichungen) der Stadt Reichenbach im Vogtland werden aufgrund der Bekanntmachungssatzung durch 
elektronische Ausgabe als „Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach“ auf der Internetseite der 
Stadt, unter www.reichenbach-vogtland.de, veröffentlicht. Darüber hinaus erfolgen diese zusätzlich durch 
Einrücken in das amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Reichenbach im Vogtland, den „Reichenbacher Anzeiger“. 
Die elektronische Form ist die authentische Form der Bekanntmachung. Als Tag der Bekanntmachung gilt die 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadt, unter www.reichenbach-vogtland.de. Der „Reichenbacher 
Anzeiger“ erscheint 2018 freitags. Redaktionsschluss ist (außer Ausgaben 05/18 und 06/18) montags.
Städtische Gesellschaften, Verbände und Vereine, Kindertagesstätten oder Schulen sind angehalten, ihre 
Beiträge per E-Mail: kessler@reichenbach-vogtland.de zur Veröffentlichung zu geben. Dabei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass im Betreff neben der Inhaltsangabe auch der Absender erkenntlich ist.

Ausgabe Redaktionsschluss  Erscheinungstag
 (Montag)   (Freitag)   
01 15.01.2018  26.01.2018 
02 12.02.2018  23.02.2018 
03 05.03.2018  16.03.2018 
04 09.04.2018   20.04.2018
05 02.05.2018 (Mittwoch) 18.05.2018
06 22.05.2018 (Dienstag) 01.06.2018 
07 04.06.2018  15.06.2018  Änderungen vorbehalten!
08 18.06.2018  29.06.2018 
09 09.07.2018  20.07.2018 
10 13.08.2018  24.08.2018 
11 17.09.2018  28.09.2018 
12 08.10.2018  19.10.2018 
13 22.10.2018   02.11.2018
14 19.11.2018   30.11.2018
15 03.12.2018  14.12.2018

Beendete Maßnahmen des Förderprogrammes VwV Investkraft „Brücken in die Zukunft“
Die Maßnahmen werden gefördert durch die Bundesregierung aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages sowie durch den Freistaat Sachsen aufgrund des durch den Sächsischen 
Landtag beschlossenen Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes.

Vorhaben: 
Ersatzbeschaffung eines Baufahrzeuges zur Verbesserung der Luftreinhaltung 
durch niedrige Abgasemission

Träger:  Stadt Reichenbach im Vogtland

Vorhaben: Abbruch Wehnersberg 1 in 08468 Reichenbach, Ortsteil Mylau

Träger:  Stadt Reichenbach im Vogtland
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Fördermittelanträge für Reichenbacher 
Sportvereine 2018
Die Stadtverwaltung Reichenbach, Abteilung 
Schulen/Kultur/Sport/Soziales, weist alle 
Reichenbacher Sportvereine darauf hin, dass 
Fördermittelanträge gemäß der Sportförderrichtlinie  
der Stadt Reichenbach im Vogtland vom 05.11.2013 
für das Jahr 2018 im Zimmer 301, Markt 6, bis 
spätestens 

31. Januar 2018
einzureichen sind. 
Fördermittelanträge, die nach dem 31. 01. 
2018 abgegeben werden, können aufgrund 
der Festlegungen der Richtlinie und aus 
haushaltstechnischen Gründen im Jahre 2018 
keine Berücksichtigung finden.
Die Anträge sind formgerecht auf den jeweiligen 
Antragsformularen auszufüllen, welche im Internet 
unter www.reichenbach-vogtland.de abrufbar oder 
bei der Stadtverwaltung  Reichenbach,  Abteilung   
Schulen/Kultur/Sport/Soziales   (Abteilung 40), 
Zimmer 301, Markt 6, anzufordern sind.
Mit der Beantragung der Zuwendungen zur 
Förderung des Sports können auch gemäß Punkt 
2.1. (Förderung des Übungsbetriebs für Kinder 
und Jugendliche) und Punkt 2.2. (Zuschüsse für 
Übungsleiter im Kinder- und Jugendbereich) der 
Sportförderrichtlinie die Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen bis 18 Jahre sowie die Namen der 
Übungsleiter mit abgegeben werden.

Ortsübliche Bekanntmachung des Be-
schlusses des Stadtrates vom 04.09.2017 
über die Feststellung des Jahresab-
schlusses, den Jahresgewinn 2016 des 
Eigenbetriebes Kommunales Bestat-
tungswesen Reichenbach im Vogtland 
sowie den Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers vom 24.05.2017
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer 
Bilanzsumme von EUR 411.496,96 und einem 
Jahresgewinn von EUR 35.232,71 wird festgestellt.
2. Der Jahresgewinn zum 31.12.2016 in Höhe von 
EUR 30.000,00 wird in die Allgemeine Rücklage 
eingestellt sowie der verbleibende Betrag in Höhe 
von Euro 5.232,71 auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Betriebsleiter, Herrn Troppmann, wird für 
das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
der Jahresabschluss 2016, der Lagebericht, der 
Bericht der örtlichen Prüfung in der Zeit 

vom 18.12.2017 
bis einschließlich 05.01.2018 

i m  B ü ro  de s  L e i t e r s , „ Ko m mu na l e s 
Bestattungswesen Reichenbach im Vogtland“,
Eigenbetrieb der Stadt Reichenbach, Zwickauer 
Straße 115, öffentlich ausliegt und während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden kann.

Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister
Vorsitzender des Betriebsausschusses

Bestätigungsvermerk
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2016 (Anlage 1 und 2) und des Lageberichts 
des Betriebsleiters für das Wirtschaftsjahr 
2016 (Anlage 3) wird für den Eigenbetrieb 
„Kommunales Bestattungswesen Reichenbach im
Vogt land“  am 24 .05 .2017  fo lgende r 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
des Eigenbetriebes Kommunales Bestattungswesen 
Reichenbach im Vogtland für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft.
Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
liegen in der Verantwortung des Betriebsleiters 
des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.
Unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB haben 
wir sorgfältig und unparteiisch durchgeführt und 
so geplant, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses, auf 
die Ertrags- und Finanzlage und auf das Vermögen 

auswirken könnten, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Dabei wurden auch Erkenntnisse und 
erkannte Fehler aus Vorjahren bei der Festlegung der 
Stichproben berücksichtigt. Insoweit vertreten wir 
die Auffassung dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Basis für die getroffene Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen und 
Bedenken gegen die Richtigkeit der Bilanz geführt.
Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs und stellt Chancen und Risiken der 
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bernd Schwuchow
Leiter Rechnungsprüfungsamt

Auf Grund von § 6 a Abs. 6, Satz 1 und Abs. 
7 Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. 
I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. August (BGBl. I S. 
3202) geändert worden ist, hat der Stadtrat 
mit Beschluss vom 06.11.2017 nachfolgende 
Verordnung beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich
Sowe i t  da s  Pa r ken  au f  ö f f ent l i chen 
Straßen, Wegen und Plätzen nur mittels 
Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit 
– Parkscheinautomat – zulässig ist, werden 
Gebühren erhoben.

§ 2 Gebührenschuld
Gebührenpflichtig ist der jeweilige Fahrzeugführer 
des parkenden Fahrzeuges. Die Gebührenschuld 
entsteht und wird fällig mit dem Beginn des 
Parkens.

§ 3 Gebührenhöhe
Die Parkgebühren betragen auf den Parkplätzen:
- Marktstraße, Markt, Rathausstraße, Mylauer Tor, 
Roßplatz und Solbrigplatz
o 0,10 Euro für die erste halbe Stunde Parkzeit
o 0,50 Euro für jede weitere halbe Stunde 
Parkzeit

- Postplatz
o 0,10 Euro für eine halbe Stunde Parkzeit 
(Höchstparkzeit ½ Stunde)
- ÖPNV-Schnittstelle (Bahnhofsvorplatz)

o 0,20 Euro für die erste Stunde Parkzeit
o 0,50 Euro für jede weitere Stunde Parkzeit und
o 2,50 Euro für 8 Stunden Parkzeit

- Parkplatz Untere Dunkelgasse
o 0,20 Euro für die erste Stunde Parkzeit
o 0,50 Euro für zwei Stunden Parkzeit und
o 1,00 Euro für jede weitere zwei Stunden 
Parkzeit

§ 4 Gebührenpflicht
Auf den Parkplätzen Marktstraße, Markt, 
Rathausstraße, Mylauer Tor, Roßplatz, 
Solbrigplatz, Postplatz, ÖPNV-Schnittstelle und 
Untere Dunkelgasse besteht Gebührenpflicht 
werktags in der Zeit:
Montag – Freitag 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
und
Samstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

3. Verordnung der Stadt Reichenbach im Vogtland über die Erhebung von Park-
gebühren (Parkgebührenverordnung) vom 05.12.2017

§ 5 Sonderplätze
Die Parkgebühr auf Sonderplätzen gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 13 StVG wird gesondert 
festgesetzt.

§ 6 Inkrafttreten
Die Parkgebührenverordnung tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Die Parkgebührenverordnung der Stadt 
Reichenbach im Vogtland vom 09.04.2004, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
08. 09.2010, tritt am gleichen Tag außer 
Kraft.

Reichenbach im Vogtland, den 05.12.2017
  
Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung ver letzt 
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§  52  Abs.  2  wegen  Gese t zw idr igke i t 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Satz 2 Nr. 3 
oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. W
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Auf der Grundlage des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. März 2014 (SächsGVBl. 2014 S. 146), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. April 
2014 (SächsGVBl., S. 234) und des § 13 Absatz 4 
Satz 2 des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsArchivG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.02.2014 (SächsGVBl. 2014 S.2) hat der Stadtrat 
der Stadt Reichenbach im Vogtland in seiner Sitzung 
am 06.11.2017 nachfolgende Satzung beschlossen:

Abschnitt 1 Grundsätzliches 
§ 1 Organisation

(1) Die Stadt Reichenbach unterhält ein Stadtarchiv in 
öffentlich-rechtlicher Form in einem der Bedeutung der 
Aufgaben und Umfang der Arbeit hinsichtlich Personal, 
Räumen und Ausstattung entsprechenden Rahmen. 
(2) Das Stadtarchiv gliedert sich in das Verwaltungsarchiv 
(Zwischenarchiv) und das Historische Archiv.
(3) Das Stadtarchiv ist die Fachdienststelle für 
sämtliche Fragen des städtischen Archivwesens sowie 
für Heimat-, Regional- und Lokalgeschichte.
(4) Durch diese Satzung werden die Archivierung von 
Unterlagen im Stadtarchiv Reichenbach im Vogtland 
sowie die Benutzung der Bestände des Stadtarchivs 
geregelt.

§ 2 Begriffsbestimmung 
(1) Archivgut sind alle übernommenen 
archivwürdigen Unterlagen mit den zu ihrer 
Nutzung notwendigen Hilfsmitteln. Zum Archivgut 
zählt auch Dokumentationsmaterial, das vom 
Stadtarchiv Reichenbach ergänzend gesammelt wird, 
insbesondere Plakate, Flugschriften, Fotos, Zeitungen, 
Firmenschriften, Handschriften, Chroniken und private 
Aufzeichnungen.
(2) Unterlagen sind unabhängig von ihrer 
Speicherungsform alle Aufzeichnungen, insbesondere 
Urkunden, Amtsbücher, Akten, Einzelschriftstücke, 
Karten, Risse, Pläne, Bilder, Filme und Tonaufzeichnungen 
sowie elektronische Unterlagen, auch die, die einer 
laufenden Aktualisierung unterliegen, einschließlich der 
für die Auswertung der Daten erforderlichen Programme 
sowie anderer Träger von Informationen.
(3) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender 
Wert für Gesetzgebung, Rechtsprechung, Regierung 
und Verwaltung, für Wissenschaft und Forschung oder 
für die Sicherung berechtigter Belange betroffener 
Personen und Institutionen oder Dritter zukommt. 
(4) Die Archivierung beinhaltet das Erfassen, Übernehmen, 
Bewerten, Verwahren, Erhalten, Erschließen sowie 
Nutzbarmachen und Auswerten von Archivgut.

Abschnitt 2 
Verwaltungsarchiv und Historisches Archiv der 

Stadt Reichenbach
§ 3 Zuständigkeit und Aufgaben des Verwaltungsarchivs
(1)Das Verwaltungsarchiv der Stadt Reichenbach ist 
zuständig für die Übernahme und Aufbewahrung 
sämtlicher in der Verwaltung sowie in den städtischen 
Einrichtungen, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften 
und im Stadtrat angefallener Unterlagen, die für die 
ständige Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 
Unabhängig davon sind jedoch alle Unterlagen spätestens 
30 Jahre nach ihrer Entstehung dem Stadtarchiv 
anzubieten, soweit Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
keine anderen Fristen bestimmen. 
Bei elektronischen Unterlagen ist zusätzlich die Form der 
Datenübermittlung zu vereinbaren. Sie hat den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen.
(2) Diese Aufgabe erstreckt sich auch auf die Unterlagen 
der Rechts- und Funktionsvorgänger der in § 3 Abs. 1 
genannten Stellen. 
(3) Das Verwaltungsarchiv bereitet nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen die archivwürdigen Unterlagen für die 
Übergabe ins Historische Archiv bzw. nimmt die Kassation 
der wertlosen/nicht archivwürdigen Unterlagen vor.

(4) Das Verwaltungsarchiv kann im Rahmen 
seines Zuständigkeitsbereiches die Anfragen- und 
Anliegenbearbeitung, unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften und Datenschutzbestimmungen, 
wahrnehmen.
(5) Das Verwaltungsarchiv sichert in seinem 
Zuständigkeitsbereich unter Beachtung der Rechts- und 
Datenschutzbestimmungen die Ausleihe von Unterlagen 
innerhalb des Dienstverkehrs der eigenen Verwaltung 
sowie im Rahmen von Amtshilfeersuchen anderer 
öffentlicher Stellen.
(6) Das Verwaltungsarchiv nimmt beratend auf die 
innerbehördliche Schriftgutverwaltung Einfluss. Bei 
der Einführung neuer bzw. wesentlicher Änderung 
bestehender IT-Systeme ist das Archiv anzuhören.
(7) Entsprechend gegebener Besonderheiten können 
einzelne Strukturteile der Stadtverwaltung Reichenbach 
und / oder städtischer Einrichtungen, Eigenbetriebe 
und Beteiligungsgesellschaften nach entsprechender 
Vereinbarung Zwischenarchive in eigener Zuständigkeit 
unterhalten. Sie sind verpflichtet, das bei ihnen 
entstehende Archivgut an das Historische Archiv 
abzugeben.

§ 4 Zuständigkeit und Aufgaben
des Historischen Archivs 

(1) Das Historische Archiv hat die Aufgabe, das 
Archivgut der Stadtverwaltung Reichenbach sowie der 
unter § 3 Abs. 1 und 2 genannten Stellen zu archivieren. 
Dazu übernimmt es die archivwürdigen Unterlagen aus 
dem Verwaltungsarchiv sowie das Archivgut aus dem 
unter § 3 Abs. 7 genannten Zwischenarchiven.  
(2) Das Historische Archiv kann auch Archivgut 
sonstiger öffentlicher Stellen archivieren. Es gilt 
diese Archivordnung, soweit keine anderweitigen 
Vereinbarungen und / oder Rechtsvorschriften dem 
entgegenstehen.
(3) Das Historische Archiv kann aufgrund von 
Vereinbarungen und letztwilligen Verfügungen 
auch privates Archivgut (Nachlässe, Sammlungen 
u. ä.) archivieren. Über die Verwahrung können 
Depositalverträge abgeschlossen werden. Für dieses 
Archivgut gilt die Archivsatzung mit der Maßgabe, dass 
besondere Vereinbarungen mit den Eigentümern oder 
besondere Festlegungen in letztwilligen Verfügungen 
unberührt bleiben. Soweit dem Betroffenen 
Schutzrechte gegenüber der bisher speichernden 
Stelle zustehen, richten sich diese nunmehr gegen 
das Stadtarchiv.
(4) Das Historische Archiv unterhält und erweitert 
neben einer Präsenzbibliothek insbesondere Foto-, 
Karten-, Zeitungs- und zeitgeschichtliche Sammlungen.
(5) Das Historische Archiv trifft die Entscheidung über 
die Archivwürdigkeit von Unterlagen und entscheidet 
damit über dessen dauernde Aufbewahrung oder dessen 
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. 
Über die Vernichtung ist ein Nachweis zu fertigen und 
dauernd aufzubewahren.
(6) Das Historische Archiv hat das Verfügungsrecht 
über sämtliches dort verwahrtes Archivgut und ist für 
dessen Archivierung nach archivwissenschaftlichen 
Grundsätzen verantwortlich. Das Archivgut ist in 
seiner Entstehungsform zu erhalten und nachhaltig 
vor Schäden, Verlust, Vernichtung oder unbefugter 
Nutzung zu schützen. Die Veräußerung des Archivgutes 
ist verboten.
(7) Das Historische Archiv fördert die Erforschung 
und Verbreitung der Stadtgeschichte und betreibt 
historische Bildungsarbeit, insbesondere durch eigene 
Publikationen, Ausstellungen und Vorträge.
(8) Für die Behandlung von Rechtsansprüchen 
Betroffener ist § 6 SächsArchivG entsprechend 
anzuwenden.

Abschnitt 3 Benutzung
§ 5 Grundsätzliches

(1) Jedermann hat das Recht, nach Maßgabe dieser 

Satzung das Archivgut des Stadtarchivs benutzen, soweit 
sich aus Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit 
derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivguts 
oder sonstigen Berechtigten nichts anderes ergibt.
(2) Als Benutzung des Stadtarchivs gelten
-  Auskunft und Beratung durch das Archivpersonal,
-  Einsichtnahme in die Findbücher und sonstige 
Findhilfsmittel,
-  Einsichtnahme in Archivgut.
(3) Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versagen, 
wenn 
a) Grund zur Annahme besteht, dass das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
gefährdet würde,
b) Grund zur Annahme besteht, dass schutzwürdige 
Belange Dritter entgegenstehen,
c) Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt 
würden,
d) der Erhaltungszustand des Archivguts gefährdet würde,
e) ein nicht vertretbarer Verwaltungs- bzw. 
Arbeitsaufwand entstehen würde,
f) Vereinbarungen mit früheren oder gegenwärtigen 
Eigentümern dem entgegenstehen.
(4) Die Benutzung des Stadtarchivs kann aus anderen 
wichtigen Gründen eingeschränkt oder versagt werden, 
insbesondere wenn
a) Grund zur Annahme besteht, dass das Wohl der Stadt 
Reichenbach gefährdet würde,
b) der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere 
durch Benutzung von Reproduktionen oder Druckwerken 
erzielt werden kann.
(5) Die Benutzungsgenehmigung für das Stadtarchiv 
kann mit Nebenbestimmungen (z. B. Auflagen, 
Befristungen) versehen werden. Sie kann eingeschränkt, 
versagt oder widerrufen werden, insbesondere wenn
a) der Antragsteller wiederholt oder in erheblicher Weise 
gegen diese Archivsatzung verstößt oder den Weisungen 
des Archivpersonals nicht Folge leistet,
b) der Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechte 
sowie schutzwürdige Belange Dritter nicht beachtet,
c) nachträglich Gründe bekannt werden, die zur 
Versagung der Benutzung geführt hätten.

§ 6 Benutzungsgenehmigung
(1) Die Benutzungsgenehmigung erteilt der Leiter des 
Stadtarchivs aufgrund eines schriftlich eingereichten 
Benutzungsantrags nach den Bestimmungen von § 5.
(2) Der Benutzungsantrag enthält nachfolgende 
Angaben zur Person des Antragstellers sowie zum 
Benutzungszweck:
- Name und Vorname des Benutzers,
- Anschrift,
- Thematik und Zweck der Archivnutzung,
- Auftraggeber.
(3) Ist der Benutzer minderjährig, so bedarf die 
Benutzung der schriftlichen Zustimmung eines 
gesetzlichen Vertreters.
(4) Der Antragsteller hat sich auf Verlangen über 
seine Person auszuweisen.
(5) Die Benutzungserlaubnis ist auf andere Personen 
nicht übertragbar, gilt nur für das angegebene 
Arbeitsthema und für das laufende Kalenderjahr.
(6) Mit seiner Unterschrift auf dem Benutzungsantrag 
verpflichtet sich der Benutzer zur Einhaltung der 
Archivsatzung und der Gebührenordnung für das 
Stadtarchiv.

§ 7 Direktbenutzung
(1) Die Benutzung erfolgt unter Aufsicht im Benutzerraum 
des Stadtarchivs. Es besteht kein Anspruch auf Vorlage und 
Einsichtnahme in Archivgut und der zu seiner Nutzung 
notwendigen Findhilfsmittel in einer vom Benutzer 
bestimmten Anzahl und Zeit. 
Garderobe und Taschen dürfen nicht mit in den 
Benutzerraum genommen werden, sondern sind in den 
dafür vorgesehen Garderobenschrank im Eingangsbereich 
des Stadtarchivs einzuschließen. Das Betreten der 
Magazine durch Benutzer ist untersagt.

Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland für das kommunale Archivwesen (Archivsatzung)
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(2) Die Benutzer haben sich im Benutzerraum so zu 
verhalten, dass kein anderer behindert oder belästigt wird. 
Zum Schutz des Archivgutes ist es insbesondere untersagt, 
im Benutzerraum zu rauchen, zu essen oder zu trinken.
(3) Die Benutzer haben sich mit Datum und Namen in das 
in der Archivalie befindliche Benutzerblatt einzutragen.
(4) Sämtliches für die Benutzung vorgelegtes Archivgut 
ist vom Benutzer sorgfältig zu behandeln. Veränderungen 
der inneren Ordnung, Anbringen von Bemerkungen, 
Radierung, Schneiden, Durchpausen oder andere 
zustandsbeeinflussende Tätigkeiten sind untersagt. 
Archivalien dürfen nicht als Schreibunterlage genutzt 
werden. Nach Beendigung der Benutzung ist das 
Archivgut in ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben. 
Filmrollen sind nach der Durchsicht am Lesegerät in die 
Ausgangsposition zurückzuspulen.
(5) Werden durch den Benutzer Schäden am Archivgut 
festgestellt, sind diese dem Archivpersonal anzuzeigen.
(6) Die vorstehenden Regelungen geltend entsprechend für 
die Benutzung der Archivbibliothek sowie für archivisches 
Sammlungsgut.
(7) In begründeten Ausnahmefällen kann eine kurzfristige 
Ausleihe von Bauakten ermöglicht werden. Zu diesem 
Zweck wird eine Pfandgebühr erhoben. Auf die Ausleihe 
von Bauakten besteht kein Anspruch.
(8) Die Verwendung technischer Geräte bei der Benutzung 
wie Schreibmaschine, Diktiergerät, Computer oder 
Fotoapparat bedürfen einer gesonderten Genehmigung.

§ 8 Fernleihe
(1) Auf die Versendung von Archivalien zur Benutzung 
außerhalb des Stadtarchivs besteht kein Anspruch. 
Sie kann in begründeten Ausnahmefällen erfolgen, 
insbesondere wenn das Archivgut zu amtlichen Zwecken 
bei öffentlichen Stellen oder für Ausstellungszwecke 
benötigt wird. Die Versendung kann von Auflagen 
abhängig gemacht werden. 
(2) Archivgut kann zu nichtamtlichen Zwecken nur 
an hauptamtlich verwaltete Archive versandt werden, 
sofern sich diese verpflichten, es archivfachlich 
einwandfrei zu verwahren, keine Reproduktionen 
anzufertigen ohne Genehmigung des entleihenden 
Archivs und das Archivgut nach Ablauf der Ausleihfrist 
zurückzusenden.
(2) Eine Versendung von Archivgut für Ausstellungen ist 
nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass das Archivgut 
wirksam vor Verlust und Beschädigung geschützt wird 
und der Ausstellungszweck nicht durch Reproduktionen 
oder Nachbildungen erreicht werden kann.

§ 9 Haftung
Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten 
Verluste oder Beschädigungen des vorgelegten 
Archivgutes sowie für die sonst bei der Benutzung 
des Stadtarchivs schuldhaft verursachten Schäden.

§ 10 Auskunftserteilung
(1) Auskünfte werden im Regelfall nur schriftlich auf 
schriftliche Anfrage erteilt.
(2) Die Auskunftserteilung durch das Archivpersonal 
erfolgt zum Zweck, den Anfragenden über Quellenlage 
und Benutzbarkeit des Archivs und seiner Bestände 
zu informieren. Ein Anspruch auf die Bearbeitung 
von darüber hinausgehenden Anfragen besteht nicht, 
soweit nicht Rechte Betroffener im Sinne § 6 Abs. 3 
SächsArchivG berührt sind. 

§ 11 Schutzfristen für Archivgut
Es gelten die Regelungen des § 10 des 
Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen.

§ 12 Auswertung und Veröffentlichung
(1) Der Benutzer hat bei der Auswertung des 
Archivgutes die Rechte und schutzwürdigen Belange 
der Stadtverwaltung Reichenbach, die Urheberrechte und 
Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdigen 
Interessen zu wahren. Der Benutzer hat die 
Stadtverwaltung Reichenbach von Ansprüchen Dritter 
freizustellen. Belegstellen sind anzugeben.
(2) Werden Arbeiten unter wesentlicher Verwendung von 
Archivgut des Stadtarchivs Reichenbach verfasst, ist der 
Benutzer zur Abgabe eines Belegexemplars verpflichtet.
Dies gilt auch für Manuskripte.

(3) Beruht die Arbeit nur teilweise auf Archivgut 
des Stadtarchivs, so hat der Benutzer die 
Drucklegung mit den genauen bibliographischen 
Angaben anzuzeigen und kostenlos Kopien der 
entsprechenden Stelle zur Verfügung zu stellen. 

§ 13 Reproduktionen und Editionen
(1) Das Anfertigen von Reproduktionen sowie deren 
Publikation und die Edition von Archivgut bedarf 
der Zustimmung des Stadtarchivs Reichenbach. Ein 
Rechtsanspruch auf das Anfertigen von Reproduktionen 
besteht nicht. Jegliche Reproduktionen dürfen nur für 
den freigegebenen Zweck und unter Angabe der 
Belegstelle verwendet werden.
(2) Von jeder Veröffentlichung einer Reproduktion 
ist dem Stadtarchiv Reichenbach ein Belegexemplar 
kostenlos zu übergeben.

§ 14 Inkrafttreten
Diese Archivsatzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Archivsatzung der Stadt 
Reichenbach vom 29.05.2001 außer Kraft.

Reichenbach im Vogtland, 
den 07.11.2017

Raphael Kürzinger 
Oberbürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentl ichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Auf der Grundlage 
- des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs.GemO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 
(SächsGVBl. 2014 S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl., S. 234) 
- der §§ 2, 9 ff. des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.08.2004 (SächsGVBl. S. 418), zuletzt geändert durch 
Art. 6 des Gesetzes vom 28. November 2013 (SächsGVBl. 
S. 822) und § 25 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz für 
den Freistaat Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. 09. 2003, zuletzt geändert 
durch Art. 31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130),
- des § 13 des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG) 
vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 449), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. 
2014 S. 2) und
- der Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland für 
das kommunale Archivwesen (Archivsatzung) vom 
06.11.2017 hat der Stadtrat der Stadt Reichenbach im 
Vogtland, auf seiner Sitzung am 06.11.2017 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Gebührenpflicht
(1) Für die Benutzung des Stadtarchivs Reichenbach 
werden Gebühren und Auslagen nach § 4 dieser 
Satzung erhoben. 
(2) Kosten (Gebühren und Auslagen) für nicht in 
dieser Satzung genannte Amtshandlungen werden 
gemäß der Verwaltungskostensatzung der Stadt 
Reichenbach im Vogtland berechnet.

§ 2 Gebührenschuldner
Schuldner der Gebühren ist der Benutzer des 
Archivs sowie derjenige, der für die Gebühren- und 
Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
Mehrere Personen können als die Gesamtschuldner 
in Anspruch genommen werden.
§ 3 Gebührenbefreiung, Gebührenermäßigung

Gebühren werden nicht erhoben für Archivnutzungen
1. zu wissenschaftlichen und heimatkundlichen 
Zwecken und Graduierungsarbeiten bei Vorlage eines 
schriftlichen Nachweises;
2. zu dienstlichen Zwecken der Bundes-, 
Landes- und Kommunalbehörden einschließlich 
Abgeordnetentätigkeiten;
3. zu persönlichen Zwecken in Sozial-, Versicherungs- 
und Rentensachen;
4. die einfacher Natur sind und lediglich einen 
geringfügigen Aufwand erfordern;

5. von Schülern bei Vorlage eines schriftlichen Auftrages 
der Ausbildungseinrichtung;
6. Die unter 1. bis 5. genannte Befreiung tritt nicht ein, 
wenn die dort Genannten berechtigt sind, die Gebühren 
Dritten aufzuerlegen und keine gewerblichen Zwecke 
verfolgt werden.
Eine Ermäßigung der Gebühren um 50 % (außer den 
unter § 6, Punkt 1.4. aufgeführten) wird Arbeitslosen, 
Empfängern von Grundsicherungsleistungen, 
Freiwilligendienstleistenden, Rentnern, Schülern 
und Studenten gegen Vorlage der entsprechenden 
Bescheinigung gewährt.

§ 4 Gebührenfestsetzung
Ist eine Gebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu 
erheben, bemisst sich ihre Höhe unabhängig vom Erfolg 
der Recherche nach dem Ausmaß der Benutzung und den 
durch die Benutzung durchschnittlich verursachten Kosten.
§ 5 Entstehung, Fälligkeit, Zahlung der Gebühr
(1) Die Gebühren entstehen mit Inanspruchnahme 
des Stadtarchivs.
(2) Gebühren werden nach Abschluss der 
Inanspruchnahme des Stadtarchivs mit der 
Bekanntgabe der Festsetzung fällig. 
(3) Das Archiv kann einen angemessenen Vorschuss 
auf die Gebühren und Auslagen verlangen und seine 
Tätigkeit von der Vorschussleistung abhängig machen. 
Schriftstücke und sonstige Sachen können bis zur 
Entrichtung der Gebühr zurückbehalten werden.

§ 6 Gebühren
1. Benutzung von Archivgut, Sammlungsgut und 
Bibliotheksgut einschl. Findhilfsmittel
1.1. für die Benutzung zu historischen Zwecken bei 
Vorlage eines schriftlichen Auftragsnachweises einer 
Institution, Vereinigung oder Interessengruppen
1,50 Euro / Tag
5,00 Euro / Woche
12,00 Euro / Monat
1.2. für die Benutzung zu privaten Zwecken
5,00 Euro / Tag
12,00 Euro / Woche
20,00 Euro / Monat
1.3. für Nachforschungen zu Eigentumsrechten, 
Vermögenswerten und Erbschaftsangelegenheiten
10,00 Euro / Tag
1.4. für die Benutzung des Bauaktenbestandes 
für die Einsichtnahme in Bauakten
10,00 Euro / Flurstück
für die Ausleihe von Bauakten
Pfand 50,00 Euro / Flurstück

Gebührensatzung für das Stadtarchiv Reichenbach im Vogtland
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2. Bearbeitung von schriftlichen Anfragen und 
Rechercheaufträgen
2.1. für schriftliche Auskünfte einschließlich 
der erforderlichen Ermittlungen je angefangene 
Arbeitshalbstunde
10,00 Euro
2.2. für Ermittlungen von Archivalien zur 
Durchführung von Kopier- und Verfilmungs-
aufträgen oder für sonstige Nutzungszwecke je 
Einzelfall und Arbeitshalbstunde
10,00 Euro.
2.3. Übersteigt das voraussichtliche Entgelt den 
Wert von 50,00 Euro, ist vorher ein schriftliches 
Zahlungseinverständnis des Anfragenden 
einzuholen.
3. Gebrauch von audiovisuellem Archivgut
Für den Gebrauch von audiovisuellem Archivgut 
zum Zwecke der Vorführung werden pro Kalendertag 
erhoben:
3.1. bei Filmen, Videos und DVDs pro Stück  
   10,00 Euro 
3.2. bei Serien von Diapositiven   
      5,00 Euro
3.3. bei Tonträgern pro Stück      
     2,50 Euro
4. Anfertigung von Kopien, Abschriften, 
Transkriptionen u. a.
4.1. Anfertigung von Kopien mittels Kopiergerät
für Kopien Format DIN A 4  schwarz-weiß 
     0,50 Euro / Kopie
für Kopien Format DIN A 4 farbig  
   1,00 Euro / Kopie
für Kopien Format DIN A 3 schwarz-weiß  
    1,00 Euro / Kopie
für Kopien Format DIN A 4 farbig  
   2,00 Euro / Kopie
4.2. Anfertigung von Kopien mittels Scanner
je Aufnahme (einschl. Versand per E-Mail)  
  1,00 Euro
bei Ausgabe auf Datenträger    
     zusätzlich 2,00 Euro / Datenträger
4.3. Anfertigung von Reproduktionen durch das 
Stadtarchiv oder Dritte
je Repro Archivgut  10,00 Euro / Kopie
4.4.  Anfert igung von Abschr i f ten und 
Transkriptionen aus Archiv- und Sammlungsgut
je angefangene Arbeitshalbstunde  
   15,00 Euro
5. Selbständige Fotoarbeiten mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Stadtarchivs 
bei Verbleib des Urheberrechts im Archiv zum 
eigenen Gebrauch und bei Verbot der Weitergabe 
   10,00 Euro / Tag
6. Nutzung der Vervielfältigungen in Publikationen, 
Presseerzeugnissen und anderen Medien
Für die Nutzung von Vervielfältigungen der im 
Stadtarchiv verwahrten Archivalien werden erhoben:
6.1. in Publikationen und Presseerzeugnissen 
bei einer Auflagenhöhe bis zu 5.000 Exemplaren
von Urkunden     
   20,00 Euro
von Dokumenten, Plakaten, Karten, Plänen, 
Zeitungen    15,00 Euro
von elektronischen Medien 15,00 Euro
von Fotografien und Postkarten    
   15,00 Euro
aus Bibliotheksbeständen    
       5,00 Euro
(2) bei einer Auflagenhöhe bis zu 20.000 
Exemplaren das 1,5 fache von 6.1.
(3) bei einer Auflagenhöhe bis zu 50.000 
Exemplaren das 2fache von 6.1.
6.4. in Kalendern, auf Postern, Plakaten und 
Karten das 2fache von 6.1.
6.5. zu Werbezwecken das 3fache von 6.1.
(4) bei Nachauflagen das 0,5 fache der unter 6.1. 
bis 6.3. genannten Gebühr

6.7. in Farbe das 2fache der unter 6.1. bis 6.3. 
genannten Gebühr
7. Wiedergabe von Archivalien in Filmen, Fernseh- 
und Tonaufzeichnungen, im Internet oder anderen 
Online-Diensten
je angefangene Wiedergabeminute   
  25,00 Euro – 250,00 Euro

§ 7 Auslagen
Neben den gemäß § 6 festgesetzten Gebühren 
werden als Auslagen gesondert erhoben:
a) Entgelte für Postleistungen
b) sonstige Kosten einer Versendung (Verpackung 
und Versicherung)
c) die anderen Behörden und Stellen für ihre 
Tätigkeit zustehenden Beträge, insbesondere im 
Rahmen der Fernleihe.

§ 8 In-Kraft-Treten
Die Gebührensatzung des Stadtarchivs 
Reichenbach tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für das 
Stadtarchiv Reichenbach (Vogtl.) vom 29.05.2001 
außer Kraft.

Reichenbach im Vogtland, den 07.11.2017

Raphael Kürzinger
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft 
erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
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Sächsische Tierseuchenkasse:
Tierbestandsmeldung 2018
Bekanntmachung 
Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von 
Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Geflügel, Süßwasserfischen und Bienen zur 
Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren 
Tierbestand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
- für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den 
Kosten für die Tierkörperbeseitigung
- für Beihilfen im Falle der Teilnahme an 
Tiergesundheitsprogrammen. 
Die Meldebögen bzw. E-Mail-Benachrichtigungen 
werden Ende Dezember 2017 an die uns bekannten 
Tierhalter versandt. Sollten Sie bis Mitte Januar 
2018 keinen Meldebogen erhalten haben, melden 
Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse.
Auf dem Meldebogen oder per Internet melden Sie 

bitte die am Stichtag 1. Januar 2018 vorhandenen 
Tiere. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2018 den 
Beitragsbescheid, auf dessen Grundlage Sie dann 
Ihren Beitrag an die Tierseuchenkasse überweisen.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
23 Abs. 5 des Sächsischen Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) 
in Verbindung mit der Beitragssatzung der 
Sächsischen Tierseuchenkasse.
Ob Sie die Tiere im landwirtschaftlichen Bereich 
oder zu privaten Zwecken halten, spielt dabei 
keine Rolle.
Unabhängig von der Meldepflicht an die 
Tierseuchenkasse ist die Tierhaltung bei dem für 
Sie zuständigen Veterinäramt anzuzeigen. 
Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere 
Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, 
zu Beihilfen der Tierseuchenkasse, sowie über 
die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer u.a., Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 
3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie eine 
Übersicht Ihrer entsorgten Tiere einsehen.  
Sächsische Tierseuchenkasse, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel: 0351 80608-0, Fax: 0351 80608-35, E-Mail: 
info@tsk-sachsen.de Internet: www.tsk-sachsen.de

Kinder
AWO Kindertagesstätte „August Horch“:

Ein „Haus der kleinen Forscher“

Kinder haben unzählige Fragen und wollen die 
Welt verstehen: Warum wird ein Apfel, wenn er 
angeschnitten ist braun? Warum ist der Himmel blau? 
Diesen und vielen anderen Fragen gehen Kinder auf 
den Grund. Dazu haben sie in unserer Einrichtung 
täglich die Möglichkeit. Sie sind neugierig - sie 
forschen und experimentieren und lernen so, die 
Welt zu begreifen. Mit Engagement und Ausdauer 
begleiten die Erzieherinnen die Kinder auf ihrer 
spannenden Entdeckungsreise durch den Alltag. 
Dafür wurden wir im November 2017 durch die 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. 
Durch Frau Behr von der IHK Chemnitz, dem lokalen 
Netzwerkpartner der Stiftung, erhielten wir die 
Auszeichnung für unsere Kindertagesstätte überreicht. 
Für jedes Kind gab es zudem eine Forscher-Medaille. 
Die Kinder bedankten sich mit einem Forscherlied.
Gemeinsam freuen wir uns auf weitere 
Forschungsaktivitäten und spannende Momente!
Text und Foto: Das Team und die Kinder der AWO 
Kita „August Horch“
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Aus den Schulen
Aus unserem SchullebenGrundschule Mylau:

Foto oben: Am 01. Dezember fuhren 
alle Kinder der GS Mylau mit ihren 
Lehrerinnen in die Eissporthalle 
nach Chemnitz zum Eismärchen 
„Rumpelstilzchen“. Wir erlebten eine 
tolle Aufführung mit schöner Musik und 
phantasievollen Kostümen. Sogar der 
Weihnachtsmann war da und verteilte 
Süßigkeiten. Ein großes Dankeschön an 
das Busunternehmen Gerlach, welches 
uns sicher nach Chemnitz und wieder 
nach Hause brachte.

Zweiter Platz

Foto rechts: Bei der Mathematik-Olympiade der Grundschüler belegte Maja Wetzel von der GS Mylau den zweiten Platz – dazu herzlichen Glückswunsch.
            Texte und Fotos: Schule

Weinholdschule Oberschule:

Klassensprechersitzung
Im November begrüßten 
die Klassensprecher Michael 
Krüger, den Leiter des 
Schulverwaltungsamtes 
der Stadt Reichenbach, 
und Angelika Riechert als 

Vertreterin des Vereins „Parkanlagen Reichenbach 
e.V.“ zu ihrer Beratung. Es ging um das Thema 
„Schulhofgestaltung“. Alle waren sich schon 
länger einig: „Unser Schulhof muss schöner 
werden“. Dazu hatten sie in den Klassen Ideen 
gesammelt, diese in einer Mappe mit vielen Bildern 
zusammengestellt und den Gästen präsentiert. 
Die Gäste fanden die Ideen gut und freuten sich 
darüber, dass wir Schüler für unsere Interessen 
eintreten. Michael Krüger nahm die Anregungen 
mit. Die Finanzen für Planung und Baumaßnahme 
müssen im Stadthaushalt eingestellt werden. 
           Francine Günthel (9b)

Sieger der Mathe-Olympiade
Goethe-Gymnasium:

Am 29. November, zwei Wochen nach 
dem Wettkampf, erhielten die 34 besten 
Reichenbacher Teilnehmer der Regionalrunde 
der 57. Mathematikolympiade in Anwesenheit 
von OB Raphael Kürzinger aus den Händen der 
Gymnasialbeauftragten für Begabtenförderung, 
Sabine Zeidler, ihre Urkunden und Preise. 
Die Sieger sind:
Klassenstufe 4: 1. Heidi Manz (Weinhold-
Grundschule), 2. Maja Wetzel (Grundschule Mylau) 
und Julius Scheibner (Weinhold-Grundschule) 
mit gleicher Punktzahl, 4. Magdalena Staude 
(Frühstarter aus Klasse 3 der Grundschule 
Hauptmannsgrün), Emma Paulisch (Neuber-
Grundschule) und Finn Preßler (Grundschule „Am 
Park“ Lengenfeld) mit gleicher Punktzahl 
Klassenstufe 5:
1. Justus Schaller, 2. Jette Müller, 3. Pauline 
Förster
Klassenstufe 6: 1. Ludwig Manz (auch auf Platz 

1 in der Liste der Region Vogtland-Ost), 2. 
Janne Jubel, 3. Niklas Giebner
Klassenstufe 7: 1. Sarah Gruschwitz, 2. 
Giang Le Huong, 3. Elli Krüger
Klassenstufe 8: 1. Jessica Jennys, 2. Lauro 
Dietzsch
Klassenstufe 9: 1. Leon Trommer, 2. Ulysses 
Fedtke
Klassenstufe 10: 1. Lilly Teich, 2. Maxi Schulz, 
3. Florian Kayser
Klassenstufe 11: 1. Sarah Musterer, 2. Jan-
Nuklas Phenn
Ab Klasse 5 kommen alle Teilnehmer 
vom Goethe-Gymnasium Reichenbach. 
Die hervorgehobenen Schüler haben sich 
für die Landesolympiade qualifiziert. 
Ausschlaggebend dafür ist die Platzierung in 
der gemeinsamen Ergebnisliste der Region 
Vogtland-Ost, zu der neben Reichenbach 
auch die Gymnasien Rodewisch, Auerbach 
und Markneukirchen gehören.
        Text: Dr. Heinz Trochold, Foto: H. Keßler    

Am 24. November verwandelte sich unsere Aula 
der Goetheschule zu einem Tanzsaal. Die Schüler 
des Abiturjahrganges 2018 luden Schüler und 
deren Gäste, Lehrer und  ehemalige Schüler 
zum traditionellen Schulball. Dem Anlass 
entsprechend trugen die Schülerinnen schicke 
Ballkleider, die Schüler glänzten in modischen 
Anzügen. Zu Beginn des Abends spielten jetzige 
und ehemalige Schüler ein einstündiges Konzert 
mit aktuellen Poptiteln. Später tanzten alle zur 
Musik, aufgelegt von DJ Felix.
      gekürzt: Text und Foto: J. Büttner

Unser Schulball

Grundschüler im Labor

Am 30. November bekam unsere Schule Besuch 
aus unserer Montessori-Grundschule in Limbach. 
Die Schüler der Grundschule waren eingeladen, 
im modernen Labor unserer Schule physikalische 
Experimente mit Luft und Wasser durchzuführen, 
also z. B. Spielzeugautos durch die Gegend zu blasen 
oder Springbrunnen zubauen. Das machte natürlich 
sehr viel Spaß und die Zeit verflog wie im Flug, ohne 
dass die Grundschüler so richtig merkten, wie viel 
sie an diesem Tag auch gelernt hatten. 
Adventsandacht im Futurum
Traditionell begehen vor dem 1. Advent eine 
Schulandacht für alle Lehrer, Schüler und Angestellte 
unserer Schule. In diesem Jahr wurde sie von der Klasse 
6 und Susann Heinrich vorbereitet und am 01. Dezember 
in unserer Aula unter dem Thema „typisch deutscher 
1. Advent“ gefeiert.     gekürzt: Text und Foto: futurum
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ReicHeNBAcH VeRBiNDeT KONfeSSiONeN

KiRcHLicHe TeRMiNe uND VeRANSATLTuNGeN

ev.-Luth. kirchgemeinde Reichenbach
Gottesdienst So. im Wechsel 09:30 Uhr
zw. Peter-Paul-Kirche & Trinitatiskirche
Pfarrhaus mit Kanzlei Kirchplatz 4 
Kirchenchor Di. Saal   19:30 Uhr
Seniorenkreis Mi. 03.01.  14:30 Uhr
Gemeindehaus Friedrich-Engels-Platz 9
Christenlehre Klasse 1 Di.   15:00 Uhr
Christenlehre Klasse 2-4 Mi.   15:00 Uhr
Jungschar 5.+6. Klasse Sa. 13.01. 09:00 Uhr
Konfirmanden der 7.Klasse Sa. 06.01. 09:00 Uhr
Konfirmanden der 8.Klasse Sa. 20.01. 09:00 Uhr
Junge Gemeinde Mi. in Mylau  18:30 Uhr
Kindertreff Mo. 29.01.  16:15 Uhr
Elterntreff Mi. 03.01.  09:00 Uhr
Chor z.Zt. Fr.  19:00 Uhr
Kleine Kurrende (1.+2. Klasse) Mi.  15:30 Uhr
Kurrende (3.-5.Klasse) Mi.    16:00 Uhr
Jugendchor Sound of Joy Fr.  18:00 Uhr
Vocalkreis Do.   20:00 Uhr
Gebet für die Stadt Mi. 31.01.  19:30 Uhr
Gesprächskreis Mo. 08.01.  19:30 Uhr
Hauskreis Mo. 15.01.  19:30 Uhr
Frauenfrühstück Mi. 17.01.  08:30 Uhr
Seniorennachmittag Do. 11.01. 14:30 Uhr

ev.-luth. Kirchgemeinde Mylau
Gottesdienst So.  10:30 Uhr
BIBELZEIT! Gesprächskreis Fr. 
12. & 26.01.  20:00 Uhr
Biblischer Gesprächskreis Do. 
04. & 25.01.  20:00 Uhr
Christenlehre 1. - 3. Klasse Do. 15:00 Uhr 
4.-6. Klasse Do.  16:00 Uhr
in Friesen 1.-6.Kl. Mo.   16:30 Uhr
Konfirmandenunterricht 7.+8. Kl.  
Montag 08. & 22.01.  17:00 Uhr
Junge Gemeinde Jugendraum Mi. 18:30 Uhr
Kirchenchor Mo.   19:00 Uhr
Töpferkreis Do. 11.01.  19:30 Uhr
Gemeindenachmittag Do. 04.01. 14:30 Uhr 
Gemeindenachmittag Friesen 08.01. 14:30 Uhr evangelische methodistische Kirche

wir feiern gemeinsam Gottesdienst abwechselnd in Mylau 
und Reichenbach sonntags 09:30 Uhr 
Gottesdienst & Kindergottesdienst Mylau
am 07.01.   09:30 Uhr
Gottesdienst & Kindergottesdienst mit 
Abendmahl Reichenbach am 14.01. 09.30 Uhr
Gottesdienst zum Abschluss der Allianzgebetswoche
in der Friedenskirche Mylau 21.01. 09:30 Uhr
Gottesdienst & Kindergottesdienst mit Reichenbach
am 28.01.   09:30 Uhr
Kirchlicher Unterricht Sa. 13.01. 09:30 Uhr
in Plauen
Jugendkreis Sa. Reichenbach  19:00 Uhr
Ehepaarkreis 19.01. bei Fam. Lindner 20:00 Uhr
Seniorenkreis Reichenbach Mi. 24.01. 14:30 Uhr
Chroprobe Reichenbach 10. & 31.01. 19:00 Uhr

Apostolische  gemeinde
Gottesdienst So. 14., 21. & 28.01. 09:30 Uhr
Kinderbetreuung parallel dazu
Chorprobe Mi. 10. & 17.01.  19:30 Uhr
Seniorenkreis Di. 09.01.  15:00 Uhr
Bibelstunde Mi. 31.01.  19:30 Uhr

Pflegeheim-Gottesdienste
Evangelische Gottesdienste
Alloheim Do. 11.01.  09:30 Uhr
Wohnen am Park Mi. 10.01.  10:15 Uhr
Kursana-Domizil Do. 04.01.  10:00 Uhr
Katholische Gottesdienste/Andacht
Haus Dominikus Do. 11. & 25.01. 10:00 Uhr

Übergemeindliche V
eranstaltungen

JANuAR

2018
Landeskirchliche  Gemeinschaft  
Reichenbach - Kirchgasse 4
Gemeinschaftsstunde So.   16:30 Uhr
zeitgleich Kinderprogramm- Kinderstunde
Bibelkreis Mo. 08. & 22.01.  19:30 Uhr
Bibelstunde Mi.   19:30 Uhr
Bibelstunde Mo. 29.01.  15:00 Uhr
im Cafe Forbriger Erich-Mühsam-Str. 2 im Konferenzraum
Frauenstunde Mo. entfällt  15:00 Uhr
Teenikreis Mi.  17:17 Uhr 
Jugendstunde Mi.   19:00 Uhr 

Landeskirchliche  Gemeinschaft Mylau
 Am Gemeinschaftshaus 3
Gemeinschaftsstunde So.   15:00 Uhr
Bibelstunde Di. 02.01.  19:30 Uhr
Frauenstunde Di. 09.01.  18:30 Uhr
Bibelhauskreis in verschiedenen Wohnungen
Tel. 64580 Mo. ungerade Woche 19:30 Uhr

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Reichenbach
13.01. Halbtagesausfahrt nach Lichtenstein
19.01. 18:00 Uhr Gemeindehaus-Abschiedsabend
21.01. 09:30 Uhr Startgottesdienst zur Gebetswoche
22.01. 19:30 Uhr Gebetswoche für die Einheit der 
Christen im Pfarrhaus
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Mylau
27.-30.01. Konfirmandenrüstzeit

Kath.Kirche „Sankt Marien“ Reichenbach 
26.01. 20-24 Uhr Gemeinde-Kegeln im Hotel Gudd in 
Greiz-Mohlsdorf. Bitte Sportschuhe mitbringen!
Ev.-Meth. Kirche Reichenbach/Mylau
21.01. 09:30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der 
Allianzgebetswoche in der Friedenskirche Mylau
Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach
07.01. 10:00 Uhr OASE
26.01. 19.30 Uhr Gebetswoche für die Einheit der 
Christen
28.01. 09.30 Uhr EC 2.0 Auszeit-Gottesdienst
31.01. 19:30 Uhr Weihestunde in Reichenbach
Landeskirchliche Gemeinschaft Mylau
15. & 16.01. 19:30 Uhr Allianzgebetsabend
Neuapostolische Kirche
07.01. 10:00 Uhr Neujahrsgottesdienst im Gemeinde-
zentrum

Gemeinde Offenes Haus
Gottesdienst mit Kindergottesdienst
So.     09:45 Uhr
Gebetstreffen Fr.  18:00 Uhr
Frauenfrühstück Info unter Tel. 0176 94959676

Kath.Kirche„Sankt Marien“ Reichenbach 
Heilige Messe So.   09:30 Uhr
Heilige Messe Sa. 06.01.  09:30 Uhr
Heilige Messe Sa. 27.1.  17:00 Uhr
Andacht im „Haus Dominikus“ 
11. & 25.01.  10:00 Uhr
Andacht im AWO-Heim samstags   monatlich
Chorprobe Mo.  18:00 Uhr
Jugendtreff Mo.   19:00 Uhr
Gemeindekreis Do. 11.01.  16:00 Uhr
Offener Seniorenkreis Mo. 22.01. 14:30 Uhr

Jesus Gemeinde
Gottesdienst So.  09:30 Uhr
Anbetungsgottesdienst Mi. 10.01. 19:30 Uhr
Gemeindegebet Mi.  19:30 Uhr
Jugend Fr.   19:30 Uhr
Hauskreis Montag /Dienstags / Freitag
Teenagerbibelschule Mi.  17:00 Uhr
mini - Treff Mi. 03.01.  09:00 Uhr

Neuapostolische Kirche
Gottesdienst  So.  10:00 Uhr
Gottesdienst Alloheim 27.01.  10:00 Uhr
Chorprobe Mo.  19:30 Uhr

Weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz
15. - 21. Januar - „Als Pilger und Fremde unterwegs“
Wir treffen uns zum gemeinsamen Nachdenken und zum 
Gebet von Montag bis Donnerstag jeweils 19:30 Uhr.
Mo.+Di. Landeskirchliche Gemeinsachft Mylau
Mi.+Do. Gemeindesaal der Ev.-Luth. Kirche Mylau
Zum Abschluß dieser Woche feiern wir miteinander 
Gottesdienst am Sonntag, dem 21. Januar um 9:30 Uhr 
in der Ev.-Methodistischen Friedenskirche. 

Gebetswoche für die Einheit der Christen
Wir beteiligen uns erstmalig daran.
Jedes Jahr begehen die in der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen vereinten Gemeinden die
Gebeteswoche vom 18. - 25. Januar. 
Wir wollen auch in Reichenbach um Einheit beten, 
uns laden ein zu den Abenden jeweils 19:30 Uhr:

Mo. 22.01. Ev.-Luth. Gemeinde Pfarrhaus, Kirchplatz 4
Di. 23.01. Röm.-Ktah. Gemeinde, Elisabethstr. 6
Mi. 24.01. Apostolische Gemeinde, Roßplatz 15
Do. 25.01. Ev.-Meth. Kirche, Fr.-Ebert-Straße 11
Fr. 26.01. Landeskirchliche Gemeinschaft, Kirchgasse 4

Der Gottesdienst am 21.01. um 9:30 Uhr in der
Trinitatiskirche wird in die Thematik einführen!
www.oekumene-ack.de

Jahreslosung 2018
Gott spricht:

Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.

Offenbarung 21,6 Fü
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Winterferienlager 2018
AWO Vogtland, Bereich Reichenbach:

Für die Winterferien 2018 bieten die AWO-
Schullandheime in Netzschkau und Limbach/V. 
wieder zwei thematische Ferienlager an. 

Schullandheim „Schönsicht“ Netzschkau
11. bis 23.02.: „Wintersportcamp im Vogtland“ 
10 - 15 Jahre, 189 Euro
Schullandheim „Am Schäferstein“ Limbach/V.
18. bis 24.02. „Abenteuer im Winterwald“
8 - 14 Jahre, 169 Euro
Teilnehmerpreis:  inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, 
komplettem Aufenthaltsprogramm und Betreuung 
durch ausgebildete Jugendgruppenleiter 
Anmeldung und Informationen: Tel. 03765 30 
5569 oder www.schullandheime-vogtland.de 
ferienlager@awovogtland.de 

Pinnwand
Spurensuche: „Wenn Bilder sprechen 
lernen“ 
Audiovisuelles Memory - jetzt kann gespielt 
werden 
Was bedeutet eigentlich Heimat? Mit welchen Orten 
verbinden wir unsere Idee von Zuhause? Welchen 
gemeinsamen Blick auf ihre Stadt entwickeln Menschen, 
deren Lebenszeit ganze zwei Generationen an Erfahrungen, 
Wünschen und Gedanken auseinander liegt? Der jüngste 
Projektteilnehmer war 11, der älteste 83 Jahre alt.
Kinder und Erwachsene trafen sich von April bis November 
sporadisch im Kinder- und Jugendzentrum „Lila Pause“ 
und tauschten sich aus. Hauptthemen waren die 
Lieblingsorte und Lieblingsbeschäftigungen in der Stadt 
Reichenbach. Zwei Monate lang wurde intensiv mit 

Papier, Stiften, Fotoapparaten und dem Aufnahmegerät 
in der Tasche geforscht. Dazu kamen der individuelle 
Erinnerungsschatz jedes Einzelnen. Daraus entstanden 
ist ein 26-teiliges Memoryspiel, das sich mit insgesamt 
13 spannenden Orten in Reichenbach und der näheren 
Umgebung beschäftigt. Die große Herausforderung an 
dem Spiel ist, dass die Spieler*innen memorytypisch nach 
zwei gleichen Orten Ausschau halten müssen - einmal ist 
der gesuchte Ort gezeichnet, ein anderes Mal fotografiert. 
Über die dazugehörige Hörstation oder dem Link: 
https://www.jugend-reichenbach.de/angebote/ können 
spannende Aufnahmen zu den Orten angehört werden. 
Das Projekt wurde von den jungen Teilnehmern am 23. 
und 24. November während der Jugendgeschichtstage 
im Sächsischen Landtag vorgestellt. Die Kinder und 
Jugendlichen des Kinder- und Jugendzentrums „Lila 
Pause“ konnten am ersten Tag an verschiedenen 
Workshops und Exkursionen teilnehmen. Am zweiten Tag 
wurde das Memory zum Projektemarkt der Öffentlichkeit 
präsentiert. Natürlich durfte jetzt auch gespielt werden.  
Das Projekt wurde durch die Medienkünstlerin Franziska 
Barth begleitet und in Kooperation mit dem Jugendzentrum 
durchgeführt. Das Jugendprogramm „Spurensuche“ ist ein 
Programm der Sächsischen Jugendstiftung und wird 
durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz gefördert.          Foto: F. Barth

Tipps + Termine
Jürgen-fuchs-
Bibliothek 
- Gefördert durch den Kulturraum 
Vogtland-Zwickau als regional 
bedeutsame Einrichtung -
Öffnungszeiten: 
Montag: 09:00 bis 16:00 Uhr; Dienstag: 09:00 
bis 18:00 Uhr; Mittwoch: 09:00 bis 16:00 Uhr; 
Donnerstag: 09:00 bis 18:00 Uhr; Freitag: 09:00 
bis 13:00 Uhr; Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr,
Tel. 03765 524-4141

Voranmeldungen im Museum unter Tel. 03765 21131. 
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10:00 bis 16:00 Uhr und 
So. 13:00 bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
Weihnachten: 21.+ 22. Dezember, 10:00 bis 16:00 
Uhr, 27./28./29. Dezember: 10:00 bis 16:00 Uhr 

Neuberin-Museum 
Reichenbach, 
Johannisplatz 2
- Gefördert  durch den 
Kulturraum Vogtland-Zwickau 
als regional bedeutsame 
Einrichtung -
Zu sehen bis 11. Februar 2018

Weihnachtsausstellung „Miniaturen“: Objekte der 
Kleinkunst aus der Sammlung Katharina Engels/
Rothenburg ob der Tauber. 200 Jahre Spielzeuggeschichte 
mit wertvollen Kostbarkeiten in Miniaturausführung, wie 
Kaufläden, Weihnachtsmarktstände, Puppenhäuser/-
stuben/-küchen oder Holz- und Blechspielzeug. 
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e! Neuberinhaus
- Eine Einrichtung der Vogtland Kultur GmbH 
– gefördert durch den Vogtlandkreis und den 
Kulturraum Vogtland-Zwickau -

Freitag, 15. Dezember, 17:00 Uhr: Premiere 
„Die verzauberten Brüder“: Weihnachtsmärchen-
Aufführung vom Neuberin-Ensemble „ars popularis“

Samstag, 16. Dezember, 19:30 Uhr
Uwe Steimle: „Hören Sie es riechen?“

Samstag, Sonntag, 16., 17. Dezember, jeweils 
15:00 Uhr
Dienstag, 19. Dezember, 10:00 + 17:00 Uhr
Mittwoch, 20. Dezember, 10:00 Uhr
Donnerstag, 21. Dezember, 17:00 Uhr
„Die verzauberten Brüder“: Weihnachtsmärchen 
vom Neuberin-Ensemble „ars popularis“

Freitag, 29. Dezember, 19:30 Uhr
Kabarett „academixer“: Programm „Ich hab 
Rücken“ - Schrottwichteln in der Yogagruppe

Sonnt ag ,  31 .  De z embe r,  19 : 00  Uh r : 
Musikantensilvester: Silvesterprogramm mit 
Moderation von Manuela Wolf, bekannt aus der 
Musikantenschenke (mit Galabufett)

Montag, 01. Januar, 14:30 + 18:00 Uhr
Neujahrskonzerte der Vogtland Philharmonie 

Dienstag, 02. Januar, 10:00 Uhr
Kinderkino: „Stella und der Stern des Orients“

Samstag, 06. Januar, 15:00 Uhr
„Das Fest der Diebe“: Theaterstück von Franziska 
Rilke (für Kinder ab 6 Jahren und ihre Familien)

Samstag, 13. Januar , 13:00 Uhr
„50 Jahre Showtanzgruppe Reichenbach“

Sonntag, 14. Januar, 17:00 Uhr: „Südamerika 
querdurch - Vom Pazifik zum Atlantik“: Reise-
Vortrag von Axel Brümmer & Peter Glöckner

Samstag, 20. Januar, 15:00 Uhr: „Die Schatzinsel“: 
Ein Kindermusicalabenteuer der Fairytale-Factory

Freitag, 26. Januar, 10:00 Uhr: Theateraufführung; 
Selbst erarbeitetes Theaterstück einer Erzieherklasse 
des gemeinnützigen Schulungszentrums für Sozial-
wesen gGmbH Auerbach

Kunsthalle Vogtland: „Face to Face“: Werke der 
zeitgenössischen Künstler; (zu sehen bis 30. 
Januar 2018)

Karten sind an der Vorverkaufskasse (Di. 
und Do. 10:00 bis 18:00 Uhr) sowie ab eine 
Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich. 
Bestellungen bitte an: Neuberinhaus Reichenbach, 
Weinholdstraße 7, 08468 Reichenbach, Tel. 
03765 12188, Fax: 03765 12425, E-Mail: 
info@neuberinhaus.de; Vorverkauf auch in der 
Geschäftsstelle der Freien Presse, Markt 5

Vogtland Philharmonie 
Greiz/Reichenbach
Samstag, 16. Dezember, 17:00 Uhr, Auerbach, 
St .  Laurent iusk i rche:  Matth ias  Drude: 
Weihnachtsoratorium: Ulrike Staude/Sopran, 
Sebastian Richter/Bariton, Jörg Simmat/Sprecher, 
Auerbacher Kammerchor, Kurrende von St. 
Laurentius; KMD Ulrich Meier/Dirigent

Sonntag, 17. Dezember, 17:00 Uhr, Greiz, Stadtkirche 
St. Marien: J. S. BACH: Weihnachtsoratorium, 
Kantaten I & IV – VI; Kantatenchor Greiz, 
Kinderchor St. Marien Greiz; Ralf Stiller/Dirigent

Dienstag, 19. Dezember, 10:00 Uhr, Greiz 
, Vogtlandhalle: Dirigentenseminar mit der 
Hochschule für Kirchenmusik Dresden; Matthias 
Müksch/Leitung

Mittwoch, 27. Dezember, 19:00 Uhr, Lengenfeld, 
Aegidiuskirche; J. S. BACH: Weihnachtsoratorium, 
Kantaten IV – VI; Marie Friederike Schöder/Sopran, Sonja 
Koppelhuber/Alt, Albrecht Sack/Tenor, Georg Streuber/
Bass, Kirchenchor Lengenfeld; GMD Stefan Fraas/Dirigent

Sonntag,  31. Dezember, 13:30, 17:00 und 20:30 Uhr, 
Greiz, Vogtlandhalle: Silvesterkonzert: Heitere Melodien 
aus Oper, Operette und Musical zum Jahreswechsel; 
Tatiana Larina/Sopran, Angelos Samartzis/Tenor; GMD 
Stefan Fraas / Dirigent & Moderation

Montag, 01. Januar, 14:30 und 18:00 Uhr, Reichenbach, 
Neuberinhaus: Neujahrskonzert: Heitere Melodien aus 
Oper, Operette und Musical zum Jahreswechsel; 
Yvonne Friedli/Sopran, Angelos Samartzis/Tenor; GMD 
Stefan Fraas/Dirigent & Moderation

Dienstag,  16. Januar, 10:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: 
Dirigentenseminar mit der ev. Hochschule für 
Kirchenmusik Bayreuth; GMD Stefan Fraas/Leitung

Mittwoch, 24. Januar, 19:30 Uhr, Reichenbach, 
Neuberinhaus und 
Freitag, 26. Januar, 19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
5. Sinfoniekonzert: Franz Schubert: Ouvertüre „im 
italienischen Stil“ D-Dur D 590, Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Violin-konzert e-Moll op. 64 MWV O 
14, Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 40 
g-Moll KV 550;  Angelo de Leo/Violine; Giancarlo 
De Lorenzo a.G./Dirigent

Konzerte in der Region. Änderungen vorbehalten!

... Termine
Ausstellungen

Reichenbach, Neuberin-Museum, Johannisplatz 3
Ab 30. November: Weihnachtsausstellung: „Miniaturen 
- Objekte der Kleinkunst“, Figürliches aus Holz - 
Miniaturen gedreht und geschnitzt, geklebt und bemalt; 
aus der Sammlung Katharina Engels (Rothenburg ob 
der Tauber); (zu sehen bis zum 11. Februar 2018)

Reichenbach, Kunsthalle Vogtland e.V., im 
Neuberinhaus, Weinholdstraße 7
„Face to Face“: Werke der zeitgenössischen 
Künstler (Jean-Jacques Piezanowski (FR), Tanja 
Pohl (D), Brahim Boulminate (BEL), Max Uhlig (D), 
Dominik Franke (D) und den GeBrueder.Onkel (D); 
Zu sehen bis zum 30.01.2018 während der 
Öffnungszeiten des Neuberinhauses sowie nach 
Vereinbarung, Tel. 03765 6676467

Greiz, Unteres Schloss, Burgplatz 12, Weißer 
Saal: Ausstellung „Prunk & Pracht - Ausdruck der 
Macht?“: Fürstliche Hofhal-tung in der Residenz 
Greiz; (zu sehen bis 11. März 2018)

Greiz, Sommerpalais: Ausstellung: „Impressionen aus 
den Sammlungen“; (zu sehen bis 18. Februar 2018)

Veranstaltungen

15. Dezember, 09:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle, 
Carolinenstraße 15: „Das tapfere Schneiderlein“: 
Weihnachtsmärchen des Spontantheaters und der 
Tanzklassen der Musikschule

10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Reichenbach, unterer Volksfestplatz, Cunsdorfer 
Straße: Der ADAC prüft das Licht am PKW sowie nach 
technischer Möglichkeit den Ladezustand der Batterie 
und Frostschutz – ein Check im Dienste der Sicherheit

16:00 Uhr, Reichenbach, Postplatz: Injoy-
Weihnachtsfeier: After Work Party auf dem Adventsmarkt

17:00 Uhr, Reichenbach, Jürgen-Fuchs-Bibliothek, 
Rathaus, Markt 1, Lesesaal: Lesung mit Ernest 
Kutczynski und Utz Rachowski: Lesung aus „Sagen, 
was ist!“: Jürgen Fuchs zwischen Interpretation, 
Forschung und Kritik

16. Dezember, 16:00 + 20:00 Uhr, Greiz, 
Vogtlandhalle
Kabarett „Fettnäppchen“ Gera mit neuem 
Weihnachtsprogramm

17:00 bis 18:30 Uhr, Reichenbach, Trinitatiskirche
Festliches Weihnachtskonzert der Musikschule 
Vogtland - Schüler musizieren bei Kerzenschein

16., 17. Dezember, jeweils 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Gut Neumark von Römer, Kirchplatz 5 und Markt
Landweihnacht auf Gut Neumark

bis 17. Dezember, jeweils 10:00 Uhr, Greiz, Kirch- 
und Burgplatz: Greizer Weihnachtsmarkt

17. Dezember, 14:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
18. Dezember, 09:30 Uhr, 19. Dezember, 09:30 
+ 14:30 Uhr, 20. Dezember, 09:30 Uhr: „Das 
tapfere Schneiderlein“: Weihnachtsmärchen des 
Spontantheaters und der Tanzklassen der Musikschule

17. Dezember, 17:00 Uhr, Greiz, Stadtkirche St. 
Marien: J.S. Bach: „Weihnachtsoratorium“ BWV 248 
- Kantaten I, IV - VI; aufgeführt von der Vogtland 
Philharmonie, Solisten und Chor

19. Dezember, 15:00 Uhr (Einlass: 14:30 Uhr), 
Reichenbach, Rathaus, Markt 1, Ratssaal
Das Polizeiorchester Sachsen spielt weihnachtliche 
Melodien; Kartenvorverkauf im Bürgerbüro, Markt 7

19:30 Uhr, Neumark, Kirche: Weihnachtskonzert des 
Frauenchores Reichenbach & Christian Wegler (Orgel)

21. Dezember, 09:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Das tapfere Schneiderlein“: Weihnachtsmärchen 
des Spontantheaters und der Tanzklassen der 
Musikschule

15:00 Uhr, Reichenbach, Die Fabrik CVJM e.V., Dr.-Külz-
Straße 21: 15:00 Uhr: Kindermittmachweihnachtsfeier
18:00 Uhr: Weihnachtsfeier; mit internationalen 
Speisen; Refugees welcome.

19:30 Uhr, Reichenbach, Peter-Paul-Kirche
Weihnachtskonzert des Frauenchores Reichenbach 
& Christian Wegler (Orgel/Reichenbach)

21. bis 23. Dezember, Reichenbach, Postplatz
Weihnachtsmarkt

22. Dezember, 18:00 Uhr, Mylau, Burg
Bereichskonzert Rock/Pop der Musikschule 
Vogtland, mit „Connection Error“, „New Age“ sowie 
zahlreichen Gesangssolisten

19:00 Uhr, Reichenbach, Agentur „realitätsverlust“, 
Weinholdstraße 21
Bürokonzert mit dem Chef am Saxophon, Jazzy-Pop

23. Dezember, 10:00 bis 10:45 Uhr, Reichenbach, 
Salzgrotte, Fedor-Flinzer-Straße 21
Die Märchenoma kommt…

24. Dezember, 14:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Wir warten auf den Weihnachtsmann“ 

17:00 Uhr, Reichenbach, Trinitatiskirche
Musikalische Christvesper: Musik und Besinnung 
im Kerzenschein; mit Solisten, Instrumentalisten 
und der Trinitatis-Kantorei Reichenbach

26. Dezember, 10:00 Uhr, Greiz, Turnhalle, Greiz-
Obergrochlitz: Frühschoppen

17:00 Uhr, Greiz,  Stadtkirche St. Marien
Konzert zum 2. Weihnachtstag

19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
„Weihnachten mit unseren STARS“: Die große 
Festtags-Tournee mit Maximilian Arland, Fernando 
Express und Hein „Heintje“ Simons

30. Dezember, 16:00 Uhr, Burg Mylau, Ratssaal
Konzert zwischen den Jahren: Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule Vogtland musizieren

31. Dezember, 13:30 + 17:00 + 20:30 Uhr, Greiz, 
Vogtlandhalle: Silvesterkonzerte der Vogtland Philharmonie
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17:00 Uhr, Elsterberg, St. Laurentiuskirche 
Silvester im Kerzenschein: Orgelmusik und Texte

19:00 Uhr, Elsterberg, Bürgerhaus, OT Görschnitz
Silvesterparty

22:00 Uhr, Reichenbach, Peter-Paul-Kirche
Orgelmusik zum Jahreswechsel; mit Lesung von 
Oberbürgermeister a.D. Dieter Kießling & Christian 
Wegler (Orgel/Reichenbach)

22:30 Uhr, Greiz, Stadtkirche St. Marien
Silvesterkonzert: mit Musik bis 5 vor 12

01., 05., 06., 07., 12., 13., 14. Januar, 14:00 Uhr, 
Greiz, Carolinenstraße: Winterdorf

04. Januar, 16:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Ausstellungseröffnung der TAWEG Greiz

06. Januar, 16:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: „Kess on 
Tour“: Tanzgala des Kinder- und Jugendballetts „Kess“

06., 07. Und 13., 14. Januar, jeweils 10:00 bis 
18:00 Uhr, Netzschkau, Schützenhaus
Modellbahnausstellung

12. Januar, 19:30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Heinz Rudolf Kunze „Einstimmig“

20:00 Uhr, Greiz, Eishalle: Eisdisco

12., 13. Januar, jeweils 19:00 Uhr, Reichenbach, OT 
Rotschau, Gündel‘s Kulturstall, Schwarze Tafel 15
„Artrüffel & Quark“: Musikalisch-kabarettistische 
Wein- und Kartoffelverkostung

13. Januar, 10:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Führung und Blicke hinter die Kulissen

17:00 Uhr, Reichenbach, Saal der Musikschule 
Vogtland, Bahnhofstraße 84: Konzert für Violine 
und Klavier, mit Sergei Synelnikov und Irina Troian 

18:00 Uhr, Heinsdorfergrund, OT Unterheinsdorf, 
Gerätehaus FFW: Fichten Vernichten

20:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Tanzabend mit der Inkspot Swingband Zeulenroda 
(ab 18:30 Uhr kostenloser Lindy Hop Crashkurs)

14. Januar, 20:00 Uhr, Reichenbach, Gaststätte 
„Bergkeller“, Moritzstraße 27 
Live in Concert: Ork und LizZard

20. Januar, 10:00 Uhr, Greiz, Unteres Schloss, 
Musikschule & Weißer Saal: Tag der offenen Tür

24. Januar, 20:00 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle: Pasión 
de Buena Vista: Kuba-Show auf Europa-Tournee

25. Januar, 19:00 Uhr, Greiz, Stadt- und Kreisbibliothek, 
Kirchplatz 4: „Terror. Wenn Bilder zu Waffen werden“: 
Lesung mit Charlotte Klonk (Humboldt Universität 
Berlin); Eine Gemeinschafts-veranstaltung mit der 
Landeszentrale für politische Bildung Thüringens 

27. Januar, 16:00 bis 20:00 Uhr, Reichenbach, 
Stadtpark: Winterzauber

Vorankündigung

16. Februar, 18:00 Uhr, Reichenbach, Meister-
Bär-Hotel, Goethestraße 28: Die Stadträte der 
Fraktion BITex/Grüne führen vor den Sitzungen des 
Stadtrates – immer am letzten Dienstag des Monats 
– eine Bürgersprechstunde durch. Die Bürgerinnen 
und Bürger können während dieser Sprechstunde 
gern ihre Anliegen vortragen.

Angebote

Kostenlose anwaltliche Rechtsberatung für 
einkommensschwache Bürger: Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 023; Jeden Dienstag, 16:00 bis 18:00 Uhr
Terminvereinbarung und Beratungshilfeschein sind 
nicht erforderlich.

Schiedsstelle Reichenbach: Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 023; Jeden zweiten und vierten Donnerstag 
im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr; Tel. 03765 524-
1096, E-Mail: Schiedsstelle-Reichenbach@gmx.de

Achtung! Geänderte Sprechzeiten: Am 21. Dezember 
ist die Schiedsstelle jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet. Geschlossen ist am 28. Dezember.

Blutspendetermine:
19. Dezember, 09:00 bis 12:30 Uhr, Reichenbach, 
Berufsschulzentrum, Rathenaustraße 12
21. Dezember, 14:00 bis 18:00 Uhr, Reichenbach, 
Rathaus, Markt 1
08. Januar, 14:00 bis 18:30 Uhr, Netzschkau, 
Grundschule, Schulstraße 5f
09. Januar, 15:00 bis 19:00 Uhr, Reichenbach, 
Weinholdschule, Weinholdstraße 14
11. Januar, 15:00 bis 19:00 Uhr, Mylau, Rathaus, 
Reichenbacher Straße 13
12. Januar, 15:00 bis 19:00 Uhr, Lengenfeld, 
Rathaus, Hauptstraße 1
24. Januar, 14:30 bis 18:00 Uhr, Neumark, 
Grundschule Oberneumarker Straße 3
27. Januar, 08:30 bis 12:00 Uhr, Reichenbach, 
Begegnungsstätte, Diakonie, Nordhorner Platz 3
29. Januar, 14:30 bis 19:00 Uhr, Lengenfeld, 
Rathaus, Hauptstraße 1 

Besucherbergwerk Alaunwerk in Mühlwand:
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, 13:00 bis 
16:00 Uhr. Gruppenführungen bitte anmelden bei: 
Bergwerksdirektor Werner Albert, Tel. u. Fax: 03765 
521898 oder 0162 1774538
Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr: Heiligabend 
sowie am 1. Weihnachtsfeiertag ist geschlossen. 
Am 2. Weihnachtsfeiertag ist 13:00 bis 16:00 Uhr 
geöffnet. Am Samstag, 30. Dezember ist geöffnet, 
am 31. Dezember 2017 sowie am 01. Januar  sowie 
am 1. Januar 2018 ist geschlossen.
Der Verein Tropfsteingrotte Alaunwerk Mühlwand/
Reichenbach e.V. wünscht ein friedvolles 
Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 2018!

Vogtländischer Gebirgs- und Wanderverein 
„Göltzschtalbrücke“ Reichenbach e.V.: Anfragen 
an Harald Meckel, Hauptstr. 9, Ortsteil Friesen, 
Tel. 03765 13554. Die genauen Zeiten erfahren 
Interessenten von Harald Meckel.
28. Dezember, Treffpunkt Reichenbach, Wasserturm: 
Rund um die Schwarze Katz; 9 km
16. Januar, Treffpunkt Reichenbach, Oberer 
Rewe-Parkplatz: Irfersgrün-Lochmühle-Talmühle-
Irfersgrün; 8 km
27. Januar, Treffpunkt Mylau, Markt: Mylau-
Mühlwand-Rotschau-Reichenbach/Park der 
Generationen-Mylau; 10 km

Vogtländisches Seniorenkolleg Reichenbach 
e.V.: Begegnungsstätte, Nordhorner Platz 3, 08468 
Reichenbach, Tel.: 03765 349798 (nur während der 
Sprechzeit); Sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Mittwoch 
von 12:30 bis 14:30 Uhr, Internet: www.seniorenkolleg-
vogtland.de, E-Mail: info@seniorenkolleg-vogtland.de
09. Januar, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
Schreibende Senioren
09. Januar, 15:30 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
Musik, Thema: „Carl Maria von Weber - Der 
klassische Romantiker der deutschen Oper“; 
Referent: Dr. Wolfgang Horlbeck
18. Januar, 14:00 Uhr, Begegnungsstätte: Zirkel 
Weltanschauung/Philosophie, Thema: „Medien in 
unserer Zeit“, Referent: Klaus Hecker
20. Januar; 14:30 Uhr, Begegnungsstätte: Kunst ist 
im Spiel - Wettbewerbskandidaten stellen sich vor

Freizeitsportgemeinschaft Reichenbach-West:
Telefon-Kontakt: Volleyball: 03765 69042, 
Frauengymnastik/Wandern: 03765 69395; 
Jeweils dienstags, Sporthalle Neuberschule: 
Frauengymnastik: 19:00 Uhr; Volleyball: 20:00 Uhr
Wandergruppe: Nächste Wanderung 2018: Samstag, 
13. Januar, 09:30 Uhr ab Postsäule Reichenbach-
Rosenstraße-Wasserturm-Karlshöhe-Cunsdorf- 
Reichenbach (Mittagessen und Besprechung des 
Wanderplans 2018); 8,5 km

Dampfspielzeug & mechanische Musik: Ca. 
200 Maschinen und Modelle, mit Erklärung und 
Vorführung; Gruppenführungen sind bis max. 
15 Personen möglich. Besichtigungen nur nach 
Anmeldung unter Tel.: 0152 06543200

Diakonieverein Reichenbach und Umgebung e.V.: 
Begegnungsstätte der Stiftung Sparkasse Vogtland, 
Nordhorner Platz 3, Tel. 69327, Fax: 17125, E-Mail: 
begegnungsstaette-diakonie@t-online.de
Seniorensport: Montag, 08:45 & 10:15 Uhr; 
Gymnastik im Sitzen: Mittwoch, 09:30 Uhr; Spiele: 
Mittwoch, 14:00 bis 16:30 Uhr; Patchwork- und 
Nähzirkel: Mittwoch, 16:30 Uhr
Unser Haus ist vom 18. Dezember bis zum 07. 
Januar 2018 geschlossen.

Wir wünschen unsern Besuchern ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in Neue Jahr. Wir bedanken uns für Ihre Treue.
Ihr Team der Begegnungsstätte

DRK Begegnungsstätte „Ausweg“: Reichenbach, 
Albertistraße 38; Öffnungszeiten: Mo bis Fr ab 
08:30 Uhr; Termine Treffpunkt: 09. und 23. Januar

Hospizverein Vogtland e.V.: Reichenbach, 
Nordhorner Platz 1
Jeden ersten Montag im Monat ist das Trauercafé 
für Hinterbliebene geöffnet. 
Offenes Trauercafé: Nächste Termine: Montag, 
08. und 15. Januar; 15:00 bis 17:00 Uhr, 
Begegnungsstätte, Nordhorner Platz
Die AGUS-Trauerselbsthilfegruppe für Angehörige um 
Suizid trifft sich am Montag, 08. Januar, von 17:00 
bis 19:00 Uhr, Begegnungsstätte, Nordhorner Platz
Anmeldung erbeten unter: 03765 621888 oder 
0174 7125976
Im Januar 2018 beginnen wieder Hospizhelferkurse. 

„Das Boot“, Sozialpsychiatrisches Zentrum der 
Lebenshilfe Reichenbach e.V.: Dammsteinstraße 
24 (Villa), Tel. 03765 784650, Öffnungszeiten: Mo: 
08:30 bis 15:00 Uhr, Di: 08:30 bis 16:00 Uhr, jeden 
zweiten Dienstag im Monat 10:30 bis 19:30 Uhr, 
Mi/Do: 08:30 bis 16:00 Uhr-Fr: 10:00 bis 15:00 
Uhr, Sa: 11:00 bis 15:00 Uhr
Veranstaltungen:
21. Dezember, 13:30 Uhr: „Es weihnachtet sehr“; 
Besuch des Zwickauer Weihnachtsmarktes; bitte 
voranmelden

Alle Veranstaltungen auf einen Blick sind im 
Internet unter www.reichenbach-vogtland.de zu 
finden! Änderungen vorbehalten!

Vereins-info
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Frauenchor Reichenbach e.V.:

Traditionelle Adventskonzerte 
des frauenchores

Zum 18. Mal lädt der Frauenchor Reichenbach 
zu seinen beliebten traditionellen Konzerten 
der Vorweihnachtszeit in die Kirchen Neumark 
(Dienstag, 19.12., 19:30 Uhr) und die Peter-
Paul-Kirche Reichenbach (Donnerstag, 21.12., 
19:30 Uhr) ein.  
Wie stets bringen die Chorfrauen um Wolfgang 
Horlbeck eine Menge Neues, aber auch, wie 
vom Publikum immer wieder gewünscht, 
Traditionelles zu Gehör. Sicher ist die Aufführung 
des selten zu hörenden „Salve Regina“ in F von 
Johann Adolf Hasse, einem der Großmeister des 
Spätbarock, ein Höhepunkt  des Programms, 
zumal für die Solopartien die Sopranistin Julia 
Domke gewonnen werden konnte. An der Orgel 
agiert wie immer Christian Wegler.
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Zum Jahresende
Wir bedanken uns bei allen Mitstreitern 
und Freunden der BITex für das uns 2017 
entgegengebrachte Vertrauen und die 
vielfältige Unterstützung.
Im vergangenen Jahr haben wir Initiativen 
der Stadt konstruktiv unterstützt.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns 
weiterhin für eine angemessene Nachnutzung 
der Tex einsetzen und mit großem 
Engagement unsere kommunalpolitische 
Arbeit im Stadtrat wahrnehmen werden.
Wir wünschen allen Bürgern ein frohes Fest und 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr!

Die Stadtratsfraktion der BITex//Grüne

TSV Mylau, Abteilung Judo:

Mylauer Judokas 
setzten erfolgserie beim 
Nikolauslausturnier in 

Langenhessen fort
Unsere Jüngsten trumpften beim letzten 
diesjährigen Judoturnier nochmals 
richtig auf. In Langenhessen fand am 
02. Dezember wieder das traditionelle 
Nikolausturnier statt. Bei 18 startenden 
Vereinen mit insgesamt 192 Teilnehmern 
haben sich unsere 5 Judokas wacker geschlagen.
Paul Pfretzschner hat in der U9 (23,7 kg) alle drei Gegner bezwungen und sich damit den 1. Platz 
erkämpft. Stolz auf ihre kämpferische Leistung kann auch Alisia Liebig sein die sich in der U11 (48,7 
kg) bei vier Kämpfen nur einer Gegenerin geschlagen geben musste und einen tollen 2. Platz erreicht 
hat. In der Altersklasse U9 (28,9 kg) konnte Jannick Dietzsch sich den 3. Platz erkämpfen. 
Hannes Glaß, U11, (34 kg) hat nur knapp den Schritt auf das Siegerpodest verfehlt. Er hat mit die 
meistens Kämpfe ausgefochten. Schamil Salmanow musste sich in der U 11 (31 kg) leider seinen starken 
Gegner beugen, hat aber eine tolle kämpferische Leistung gezeigt. Wir gratulieren unseren Platzierten 
und wünschen viele tolle Erfolge im neuen Jahr.          Foto: Jana Dietzsch, Text: Andrea Müller-Frenzer

Schalmeienkapel le 
Reichenbach 1960 e.V.:

D ie  Re ichenbache r 
Schalmeien bedanken 
sich bei allen Freunden 
der Kapelle für ihre 
Unterstützung.
Wir wünschen allen ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2018!

Musikschule Vogtland e.V.:

festliches Weihnachtskonzert 
der Musikschule Vogtland am 16. Dezember, 
17:00 Uhr in der Trinitatiskirche Reichenbach 

Die Konzerte in der Weihnachtszeit gehören 
traditionell zu den stimmungsvollsten 
Veranstaltungen der Musikschule Vogtland. Ganz 
besonders trifft dies für das Weihnachtskonzert 
am Vorabend des 3. Advents in der Trinitatiskirche 
Reichenbach zu.   
Am 16. Dezember, 17:00 Uhr, eröffnet das 
Trompetenquartett, unterstützt von Orgel und 
Pauken, das diesjährige Weihnachtskonzert 
mit dem Choral „Jauchzet dem Herrn“ von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Für feierliche 
Klänge sorgen weitere Blechbläserensembles. 
So erklingt u.a. der berühmte und gerade in 
der Weihnachtszeit häufig gespielte Kanon von 
Johann Pachelbel. Der Musikschulchor unter 
der Leitung von Heike Simanowski trägt in 
orchestraler Begleitung drei Weihnachslieder 
vor. Rainer Hrasky, der diese Stücke bearbeitet 
hat, wird das Ensemble selbst leiten. Ein 
Flötenquartett bereichert mit „La caccia“, 
einer bekannten Pastorale von Georg Philipp 
Telemann, das Konzertprogramm. Die Zuhörer 
dürfen sich darüber hinaus auf die Harfenistin 
Valeria Zittel, auf das Duo Sarah Grimm (Zither) 
und Moritz Richter (Gitarre) sowie auf ein 
Blockflötenensemble freuen.
Für modernere Töne im Programm sorgen 
die Sängerinnen Hannah Gruschwitz, Selina 
Tulasoglu und Lilou Burkhardt. Ihr gefühlvoller 
a-cappella-Vortrag des Titels „That’s christmas to 
me“ wird sicher viele Konzertbesucher berühren. 
Etwas kräftiger im Ton, aber gleichsam im 
modernen Klanggewand präsentiert sich die Big 
Band der Musikschule. 
Eintrittskarten für das Weihnachtskonzert 
gibt es zum Vorverkaufspreis von 4 Euro 
ausschließlich über die Musikschule Vogtland 
(Reichenbach, Bahnhofstraße 84, Tel.: 03765 
13153, E-Mail: reichenbach@musikschule-
vogtland.de). Karten zum Preis von 5 Euro sind 
am Veranstaltungstag vor Konzertbeginn an der 
Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche 
haben freien Eintritt.
Andreas Häfer, Geschäftsführer und Direktor

Der Vorstand des VdK- Ortsverbands 
Reichenbach/V. wünscht allen Mitgliedern 
u nd  F ö rde re r n  e i n  b e s i n n l i c he s 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr 2018!
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Änderungen vorbehalten! Für den ärztlichen Notfalldienst wenden 
Sie sich bitte an die Rettungsleitstelle Plauen, Tel. 03741 19222. Sie 
können die diensthabenden Allgemeinmediziner und Fachärzte der 
Kinder- und Frauenheilkunde, HNO- und Zahnärzte außerdem Ihrer 
Tagespresse entnehmen.

Apothekenbereitschaft im Dezember und Januar

Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr morgens 
werden nur ärztliche Rezepte beliefert und dringend benötigte 
Medikamente abgegeben.
Wechsel: früh, 08:00 Uhr

Alte Stadt Apotheke, Reichenbach, Marktstraße 4/5, Tel. 03765 12184 
Notdienst am: 16., 17.12. / 22.12. / 04.01. / 17.01. / 30.01. 
Apotheke am Solbrigplatz, Reichenbach, Solbrigplatz 3, Tel. 03765 13224
Notdienst am: 27.12. / 01.01. / 09.01. / 22.01. / 27., 28.01. 
Pelikan-Apotheke, Reichenbach, Zwickauer Straße 9, Tel. 03765 14711 
Notdienst am: 21.12. / 03.01. / 16.01. / 29.01.
Sonnen-Apotheke, Reichenbach, Albert-Schweitzer-Str. 1, Tel. 03765 12121 
Notdienst am: 26.12. / 08.01. / 13., 14.01. / 19.01.
Alte Apotheke, Lengenfeld, Badergasse 3, Tel. 037606 8414 
Notdienst am: 19.12. / 25.12. / 30., 31.12. / 05., 06. 07.01. / 18.01. / 31.01. 
Stadt Apotheke, Lengenfeld, Markt 5, Tel. 037606 2345 
Notdienst am: 12.12. / 25.01
Schloss-Apotheke, Mylau, Markt 9, Tel. 03765 34615 
Notdienst am: 28.12. / 10.01. / 11.01. / 12.01. / 23.01.
Anker Apotheke, Netzschkau, Mittelstraße 2, Tel. 03765 34020 
Notdienst am: 18.12. / 23., 24.12. / 29.12. / 24.01. 
Apotheke Neumark, Werdauer Straße 12, Tel. 037600 2328
Notdienst am: 20.12. / 02.01. / 15.01. / 20., 21.01. / 26.01.  
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Wir wünschen allen Lesern und Anzeigenkunden ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Der Nächste Anzeiger erscheint am 26. Januar 2018.
Anzeigenschluss ist der 19. Januar 2018.
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